
                                                                            Anlage 2 zu TOP 2.3 der Bauausschuss-Sitzung vom 15.02.2006

36. Änderung des Flächennutzungsplanes

und

Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 118a und 118b;

Ergebnis der Bürger- und Behördenbeteiligung 
– Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen
Nachfolgende Prüfung erfolgte unter Beteiligung des Verkehrsgutachters Prof. Kurzak, des für die Straßenplanung verantwortlichen Ingenieurbüros INFRA und der mit der Bauleit​pla​nung einschließlich Grundlagenermittlung beauftragten Huber Planungs-GmbH. 
Regierung von Oberbayern, Schr. vom 24.11.2005
Den von der Regierung von Oberbayern angeführten Belangen wird in der Planung ausrei​chend Rechnung getragen. Es wird hierzu auf die einschlägigen Ausführungen in Erläute​rungsbericht, Begründung und Umweltbericht verwiesen. Die diese Belange wahrneh​men​den Träger öffentlicher Belange wurden ebenfalls im Rahmen der Behördenbeteiligung gehört. Deren Stellungnahmen sind Gegenstand der planerischen Abwägung. Den vorge​brachten Anregungen wird im Wesentlichen in der weiteren Planung entsprochen.
Planungsverband Region Oberland, Schr. vom 22.12.2005
Keine Veranlassung
Landratsamt Miesbach, Schr. vom 20.12.2005

Städtebau: Keine Veranlassung

Straßenverkehr:

Die Bebauungsplanentwürfe werden um die geforderten Sichtfelder ergänzt.
Immissionsschutz:
Ein künftiges näheres Heranrücken der Wohnbebauung an die Umgehungsstraße ist nicht ausgeschlossen. Entsprechende Baulandausweisungen werden unter Beachtung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen erfolgen.
Naturschutz:

Flächennutzungsplan:
Keine Veranlassung
Bebauungspläne:
Zu 1.

Der Markt Holzkirchen folgt der Anregung der unteren Naturschutzbehörde und bringt für das sog. Offenland das gemeindliche Grundstück Fl.Nr. 1165T Gemarkung Föching als Aus​gleichs​​​fläche ein.
Zu 2.

Entsprechend der Anregung der unteren Naturschutzbehörde erfolgt im Bereich des zu erhalten​den Baumes ein Verschwenken des Gehweges nach Süden. Bei Ausführung der Straßen​baumaßnahme wird auf eine konsequente Anwendung aller Baumschutzmaßnah​men nach DIN 19820 geachtet. Die erforderlichen Baumschutzmaßnahmen werden in den Bebauungsplan aufgenommen.
Zu 3.

Der Planer wird sich wegen der Abstimmung der Oberbodenabdeckung und des Saatgutes mit der unteren Naturschutzbehörde in Verbindung setzen. Die Extensivierungsmaßnahme wird in Planunterlagen beschrieben.
Zu 4.

Die Baumart „Buche“ wird in den Festsetzungen anregungsgemäß durch die Baumart „Esche“ ersetzt.
Landratsamt – Abteilung Gesundheit, Schr. vom 28.11.2005

Keine Veranlassung
Straßenbauamt/Rosenheim, Schr. vom 29.11.2005

Keine Veranlassung
DB Services Immobilien GmbH, Schr. vom 20.12.2005
Die (weitere) Planung erfolgt sowohl hinsichtlich der TÖB-Angelegenheiten als auch  hin​sicht​lich der Einbeziehung bahneigenen Grundbesitzes in Abstimmung mit den zuständigen Fachstellen der Bahn.
DB Netz AG, Schr. vom 16.12.2005
Allgemein:

Zum Zwecke des Abschlusses einer Kreuzungsvereinbarung/Baudurchführungsvereinbarung  und zur Abstimmung mit der GSM-R-Funkversorgung wird die Gemeinde die Planung sepa​rat den genanten Stellen vorlegen und anschließend beim EBA die Eisenbahn​technische Prü​fung beantragen.
Die in der Stellungnahme der DB Netz AG sonst aufgeführten Bedingungen werden von der Planung bzw. bei der späteren Bauausführung beachtet.

Das Eisenbahnbundesamt und die DB Services Immobilien GmbH wurden am Verfahren beteiligt.
Zum Bebauungsplan Nr. 118a:
Die Hinweise und Forderungen der DB Netz AG werden zur Kenntnis genommen und finden Berücksichtigung bei der weiteren Planung.
Zum Bebauungsplan Nr. 118b:
Die Hinweise und Forderungen der DB Netz AG werden zur Kenntnis genommen und finden Berücksichtigung bei der weiteren Planung.
Eisenbahn-Bundesamt, Schr. vom 22.12.2005
Verfahren:
Im Bebauungsplanverfahren (welches hier die straßenrechtliche Planfeststellung ersetzt) sind nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches alle öffent​lichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit umfassend abzuwägen. Der Markt Holzkirchen wird den gesetzlichen Anforderungen Rechnung tragen. Die vom EBA genannten Voraussetzun​gen für die planungsrechtliche Zulassungsentscheidung nach § 18 III AEG sind nach Auffassung der Gemeinde damit ebenso gegeben wie die Voraussetzung für das Entfallen der straßenrechtlichen Planfeststellung. 
Technische Planung:
Zur Prüfung der Eisenbahnüberführungen wird die Gemeinde separat Pläne der DB Netz AG vorlegen.

Wegen der angeführten Auswirkungen wird angemerkt, dass es sich zum einen um eine Ersatzüberführung auf freier Strecke handelt. Zum anderen soll eine Überführung aus dem Siedlungsbereich verlegt in die freie Strecke verlegt werden; der Siedlungsbereich wird damit entlastet.

Umweltbelange:

Maßnahmen im Rahmen der Bauausführung (wie z.B. Baustelleneinrichtungen) sind übli​cher​weise nicht Bestandteil der Bauleitpläne sondern der Ausführungspläne und der dazu​gehörigen landschaftspflegerischen Begleitpläne sowie der Festlegung mit der ausführenden Baufirma..
Im Übrigen handelt es sich bei beiden Überführungsbauwerken um Maßnahmen im unmittel​baren bzw. mittelbaren Bereich bestehender Überführungen. Soweit die angeführte Barrierewirkung bereits besteht, wird sie durch die geplanten Maßnahmen nicht wesentlich verändert/verschlechtert.
Gemeindewerke, Schr. vom 28.11.2005

Die Straßenplanung und –ausführung erfolgt in Abstimmung mit den Leitungsträgern und unter Beachtung bestehender Leitungstrassen.
e.on Bayern AG, Schr. vom 22.11.2005

Die Straßenplanung und –ausführung erfolgt in Abstimmung mit den Leitungsträgern und unter Beachtung bestehender Leitungstrassen.

Die abgebaute Leitungstrasse wird aus dem Flächennutzungsplan gestrichen.
Kabel Deutschland, Schr. vom 02.12.2005
Die Straßenplanung und –ausführung erfolgt in Abstimmung mit den Leitungsträgern und unter Beachtung bestehender Leitungstrassen.
Deutsche Telekom AG, Schr. vom 19.12.2005
Die Straßenplanung und –ausführung erfolgt in Abstimmung mit den Leitungsträgern und unter Beachtung bestehender Leitungstrassen.
Amt für Landwirtschaft und Forsten, Schr. vom 19.12.2005

Forstwirtschaft:
Der geforderten Anbindung von vorhandenen Forstwegen bzw. nicht befestigten Rücke​we​gen wird in Abstimmung mit der örtlichen Forstdienststelle bei der weiteren Planung bzw. Bauausführung entsprochen.

Anregungsgemäß erfolgt zum Ausgleich der Auswirkungen der Zerschneidung des Walder​ho​lungsgebietes im Bereich km 2+930 eine Untertunnelung der Straßentrasse.
Hinsichtlich der Durchführung der Ersatzaufforstung besteht bereits Kontakt mit der örtlichen Forstdienststelle.

Nachdem die in der Planung vorgesehenen Vorpflanzungen zwar nicht als notwendig angesehen aber begrüßt werden, wird hieran festgehalten.

Landwirtschaft:

Zufahrtswege zu den landwirtschaftlichen Feldstücken werden im Benehmen mit den betroffenen Landwirten sichergestellt.

Hinweis: Im Bereich der Schrebergartenanlage wird die Straßentrasse im Interesse der Belange der Kleingärtner nach Norden abgerückt. 

Vermessungsamt Miesbach, Schr. vom 25.11.2005

Keine Veranlassung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Baudenkmalpflege), Schr. vom 22.12.2005

Keine Veranlassung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Bodendenkmalpflege), Schr. vom 25.11.2005

Ein Hinweis auf die Meldepflicht nach Art. 8 DSchG ist in den Bebauungsplanentwürfen be​reits enthalten.
Industrie- und Handelskammer, Schr. vom 08.12.2005
Keine Veranlassung
Polizeiinspektion Holzkirchen, Schr. vom 14.12.2005

Bei der weiteren Planung soll dem – auch mit dem Bebauungsplan Nr. 114 – verfolgten Ziel der Verkehrsentlastung des Wohngebiets Eichenfeld/Neuerlkam durch geeignete Maßna​hmen wie z.B. eine Herabstu​fung der Straßenanbindungen Erlkamer Straße und Franz-von-Defregger-Straße (Wegfall der Linksabbiegespuren im Zuge der Kreisstraße), eine Abkoppe​lung der Straßen von der Kreisstraße oder eine Einbahnregelung Rechnung ge​tragen wer​den. Hierzu laufen noch Untersuchungen zu den verkehrlichen Auswirkungen der einzelnen Lösungsansätze.
Örtliche Verkehrsbehörde, Schr. vom 05.12.2005

Bebauungsplan Nr. 118a:

Bei der weiteren Planung soll dem  – auch mit dem Bebauungsplan Nr. 114 – verfolgten Ziel der Verkehrsentlastung des Wohngebiets Eichenfeld/Neuerlkam z.B. durch eine Herabstu​fung der Straßenanbindungen Erlkamer Straße und Franz-von-Defregger-Straße, eine Ein​bahn​​regelung bzw. eine Abkopplung der freien Strecke Rechnung ge​tragen werden. Hierzu wer​den noch Untersuchungen über die Auswirkungen der einzelnen Lösungsansätze durchge​führt.
Bebauungsplan Nr. 118b:
Die durchgängige Radwegverbindung ist hier – nach Süden verschwenkt über die bestehen​de Zufahrt zur Kleingartenanlage – gegeben.

Gemeinde Warngau, Schr. vom 23.11.2005
Keine Veranlassung
Gemeinde Dietramszell, Schr. vom 30.11.2005

Keine Veranlassung

Gemeinde Otterfing, Schr. vom 21.12.2005

Keine Veranlassung
Jagdgenossenschaft Hartpenning, Schr. vom 19.12.2005

Keine Veranlassung

Landesbund für Vogelschutz, Schr. vom 17.12.2005

In Abstimmung mit der unteren Naturschatzbehörde wird das Ausgleichsflächenkonzept geändert.
Bund Naturschutz-Kreisgruppe Miesbach, Schr. vom 21.12.2005

Zu 1.1:
Der Abstand der geplanten Straßentrasse zu dem im ABSP vorgeschlagenen Naturschutz​gebiet „Teufelsgraben“ beträgt ca. 600m. Auswirkungen der Straße auf den Naturbereich Teufelsgraben sind im Hinblick auf diese Entfernung nicht zu erwarten. Das von der Straßen​planung betroffene Gebiet steht zudem in keiner direkten Wechselbeziehung zum Teufels​graben.Im Übrigen fand das ABSP bislang keine naturschutz​rechtliche Umsetzung. Entge​gen der Aussage des BUND bestehen seitens des Landrats​amtes derzeit auch keine der​artigen Bestrebungen. Im Fortschreibungsentwurf des Regio​nal​plans (Natur und Landschaft) beschränkt sich der Vorschlag für die Ausweisung des land​schaftlichen Vorbehaltsgebiets „Teufelsgraben“ auf dessen Bereich südlich der Dietrams​zeller Straße.
Im Bereich der Heignkamer Straße ist die ökologische Situation dadurch gekennzeichnet, dass der Wald bereits heute bis unmittelbar an die Straße heranreicht und sich hier ein hochwertiger Waldsaum nicht entwickeln konnte. Der mit der geplanten Straßenverlegung nach Westen verschobene Waldrand befindet sich an der von der Hauptwindrichtung abgewandten Waldseite; aufgrund der Standortbedingungen ergibt sich mit dem Eingriff in den Wald keine besondere Windbruchgefahr. Im Zuge der Straßenbaumaßnahme werden zudem Waldsäume mit Laubbäumen und Sträuchern aufgebaut, die auch neben einer Straße einen gewissen ökologischen Wert haben. 
Das Wasserschutzgebiet „Teufelsgraben“ befindet sich westlich der B13. Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung sind nicht zu befürchten.

Der Standort des Waldkindergartens befindet sich im ausreichenden Abstand zur geplanten Straßentrasse. Das Betätigungsfeld des Kindergartens befindet sich weitgehend nördlich des Standorts. Eine Gefährdung des Kindergartens ergibt sich aus der Straßenplanung nicht.

Als Grundlage zur Erfassung und Bewertung von Flora, Fauna und Biotoptypen standen insbesondere das Karten- und Datenmaterial aus der im Jahr 2002 erstellten Raumempfind​lichkeitsanalyse zur Verfügung. In diese REA sind auch die Erhebungen des LBV zu Amphibienvorkommen und  –wanderungen  einge​flos​sen. Die Erkenntnisse hieraus sind ausreichend. Die durch den beauftragten Landschaftsarchitekten über den Zeitraum von einer Woche vor Ort vorgenom​menen Erhebungen haben ebenso wenig Anhaltspunkte für eine ab​wei​chende Beurteilung der Raumempfind​lichkeit der Straßentrasse im Bezug auf die Le​bens​räume von Tieren und Pflanzen bzw. für die Notwendigkeit einer eingehenderen Unter​suchung wie das durchge​führ​te Anhörungsverfahren ergeben. Insbesondere wurden bei der für den Bebauungsplan durchgeführten Eigenkartierung keine Hinweise auf bedeu​tende Tier- und Pflanzenbestände gefunden sowie keine Hinweise auf Wechselbeziehungen zwischen wertvollen Beständen im Teufelsgraben und den Flächen, die von der Straße beeinflusst werden.
Weder von Seiten der Landwirtschaft noch von Seiten der zuständigen Fachbehörde liegen Äußerungen vor, die auf eine Nichtberücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange hin​deuten.

Im Hinblick auf den geplanten Eingriff in Waldflächen ist der Markt Holzkirchen verweist der Markt Holzkirchen auf die Einschätzung des Forstamtes: „ Die in der Waldfunktionsplanung dargelegten Ziele hinsichtlich der Waldfunktion „Erholungswald Intensitätsstufe II“ und „Wald mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild“ werden bei ganzheitlicher Betrachtung nicht grundsätzlich gefährdet, so dass auch hier kein Versagungsgrund für die Erteilung einer Rodungserlaubnis vorliegt...“
Die auf einer Länge von nur ca. 150m über dem Geländeniveau liegende Straßentrasse führt zu keiner derart einschneidenden Geländeveränderung, dass klimatologische Auswirkungen zu erwarten sind. Weder aus der örtlichen Situation, noch aus der Planung und den klima​tologischen Informa​tionen des Deutschen Wetterdienstes (v.a. Windverhältnisse, Abschät​zung der lokalen topografischen Einflüsse) ergeben sich Anhaltspunkte für die Notwendigkeit eines ergänzenden klimatologischen Gutachtens. Die Forderung nach einem klimatologi​schen Gutachten ist daher unbe​grün​det. 
Zu 1.2

Gerade das Gebiet nördlich von Holzkirchen zeichnet sich durch eine für eine intensive land​wirtschaftliche Nutzung typische Strukturarmut aus. Die vom BUND aufgeführten Aufwer​tungs​maßnahmen fanden hier nicht statt. So sind es hier tatsächlich nur wenige Einzelbäu​me, welche Akzente in der sonst ausgeräumten Landschaft setzen. Eine den Verzicht auf eine Verkehrswegeführung rechtfertigende besondere Schutzwürdigkeit des Landschafts​bildes ergibt sich hieraus nicht.
Der Markt Holzkirchen verkennt nicht, dass gerade die an die Siedlungsgebiete angrenzen​den Grünlandflächen mit dem verzweigten Netz an Feldwegen sich hervorragend für eine wohnungsnahe Freizeitbetätigung eignen. Durch die Straßenführung durch dieses Gebiet wird zwar die Qualität der Freifläche gemindert, die übliche Freizeitbetätigung aber nicht aus​ge​schlos​sen. 
Wesentliche Funktion erfüllt das Gebiet insbesondere für Spaziergänge der Wohnbevöl​kerung des Holzkirchner Nordens. Dabei stechen beson​ders heraus der Heidenweg, der östlich davon verlaufende Feldweg (Bachgang) und der östlich der Bahn verlaufende Bahnweg. Die westlich der Rosenheimer Straße aus den Wohngebieten herausführenden Straßen (Franz-von-Defregger-Straße, Erlkamer Straße) haben dagegen - abgesehen vom Haidlandweg - in Folge der Verkehrsbelastung ihre Attrak​tivität für Spaziergänge bereits eingebüßt. Im Zuge der Straßenführung werden 3 höhenfreie Straßenquerungen (bei Bau-km 1+000, 2+100 und 2+950) geschaffen. Zusätzliche Überquerungshilfen (Haidlandweg, Bachgang) sowie der parallel zur Straße verlaufende Weg sorgen dafür, dass bestehende und gewohnte Wegebeziehungen auch für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben. Spaziergänge aus dem Holzkirchner Norden in Richtung Erlkam/Teufels​gra​ben, Föching und „Brand“holz sind weiterhin und weitgehend abseits der Nordtangente möglich. Darüber hinaus schafft der parallel zur Straße verlaufende Weg zusätzliche Radwe​ge​beziehungen in Richtung Otterfing-München und Valley-Manfalltal. Der gespurte Langlauf​rundkurs Erlkam – Föching – Mölgg-Aberg beginnt im Übrigen erst nördlich der geplanten Straße, so dass auch hin​sicht​lich dieser Freizeitbetätigung keine allzu große Einschränkung hinzunehmen ist.

Weitere umfangreiche und hochwertige Naherholungsmöglichkeiten stehen den Holzkirchner Bürgern nach wie vor im Gemeindegebiet – vor allem im Süden/Südwesten Holzkirchens – zur Verfügung. 

Zu 1.3

Der Holzkirchner Norden (Neuerlkam/Eichenfeld) war bereits bislang durch den durch die Wohngebiete führenden Schleichverkehr stark belastet. Die Nordumgehung bietet im Ver​bund mit der Straßenplanung des Bebauungsplanes Nr. 114 (Am Ladehof) die Möglichkeit zur Entlastung dieser Wohngebiete vom Verkehr. Die bisherigen Erkenntnisse bieten im Übrigen keinen  Anhaltspunkt dafür, dass es für die straßennahen Siedlungen zu gesund​heitsschädigenden oder sonstigen nicht zumutbaren Beeinträchtigungen kommt.

Zu 1.4

Die Bodenversiegelung durch die geplante Straße beschränkt sich unter Berücksichtigung des Planungszieles und der abzuwägenden Belange auf das erforderliche Mindestmaß.
Soweit sich in Zukunft eine Ausweitung der Siedlungstätigkeit nach Norden ergibt, dann ist dies nicht Folge der verfahrensgegenständlichen Straßenplanung sondern der künftigen gemeindlichen Entwicklungsplanung. Der Erläuterungsbericht bringt lediglich zum Ausdruck, dass hier Spielraum für entsprechende politische Entscheidungen verbleibt.

Zu 2
Anders als der BUND ist die Gemeinde nicht der Auffassung, dass die mit der Straßen​pla​nung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft nicht durch geeignete Maßnahmen im erforderlichen Maß auszugleichen sind. Die vom BUND zugrunde gelegte restriktive Bewer​tung – welche letztendlich wohl Eingriffe jeglicher Art zum Scheitern verurteilen würde – entspricht nicht der Zielsetzung und Praxis der naturschutzrechtlichen Eingriffregelung.
Allerdings wird die Gemeinde das der Planung zugrunde liegende Ausgleichsmaßnahmen​konzept in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde über​arbeiten (Ergänzung um das Flst. 1165T Gemarkung Föching. Umgestaltung der Ersatzaufforstung auf den Flur​stücken 1198 und 1199 Gemarkung Hartpenning, so dass eine ausreichend tiefe extensive Wiesenfläche einen angemessenen Abstand zwischen Straße und Wald sichert. Der beste​hende Waldrand kann im Übrigen wegen der bislang bis an die Waldgrenze heranreichen​den Grünlandnutzung nicht als besonders wertvoll eingestuft werden.)  .

Das das Protokoll „Raumplanung“ der Alpenkonvention umsetzende Landesentwicklungspro​gramm bezieht nur den südlichen Teil des Landkreises Miesbach, nicht aber die Gemeinde Holzkirchen in das Alpengebiet ein (siehe Anlage zu AII 1.2 LEP).
Die vom BUND angeführten Ziele der Raumordnung und Landesplanung haben – auch wenn sie nicht explizit in dem Erläuterungsbericht aufgeführt sind – in der bisherigen Abwä​gung der Planung Berücksichtigung gefunden. 
Zu den einzelnen Zielen wird angemerkt:

Ziel von LEP AI 1.9 ist es, bei allen Planungen und Maßnahmen mit Flächenbedarf Flä​chen​einsparungspotenziale auszuschöpfen. Dem Ziel der Flächenminimierung auf den erforder​lichen Umfang wird die Planung gerecht.

Die mit dem Ziel LEP AII 1.5 angestrebten Maßnahmen (Reduzierung des Verkehrsaufkom​mens, Stärkung des Schienenverkehrs) betreffen weitgehend politische Entschei​dungen außerhalb der gemeindlichen Planungshoheit.
LEP AI 1.2 geht von dem Grundsatz aus, dass die ökologischen Belange gleichrangig in Entscheidungsprozesse zur Raumnutzung eingestellt werden. Die Voraussetzungen für die Einräumung eines Vorrangs der ökologischen Belange (wesentliche Beeinträchtigung, kein Ausgleich möglich) liegen hier nicht vor.

LEP A 3.3.2 gilt für die Entwicklung von Siedlungsflächen und nicht für Straßenplanungen. Die vorliegende Straßenplanung hat nicht das Ziel, weitere Siedlungsaktivitäten einzuleiten.
Die Straßenplanung greift zwar in die Freifläche zwischen Holzkirchen und Föching ein, Charakter und Identität der Freifläche bleiben aber wie von LEP AII 3.3.3 gefordert – erhalten.
Ganzheitlich betrachtet steht die vorliegende Planung dem Ziel LEP B I 1.1 nicht entgegen.
Die Möglichkeit der mit LEP B 2.2.10.2 angestrebten parallelen Führung, Bündelung und gemeinsamen Nutzung von vorhandenen Verkehrsanlagen ist zur Erreichung der Planungs​ziele nicht möglich.

Zu LEP AII 1.3 LEP-Fortschreibungsentwurf siehe oben Ausführung zu AI 1.9LEP.
Eine Ortsumfahrung für Holzkirchen ist auch bisher im LEP nicht vorgesehen. Allerdings wird in B V 1.4.7 LEP allgemein die Bedeutung von Ortsumgehungen zur innerörtlichen Verkehrs​entlastung hervorgehoben. Ungeachtet dessen, ob diese Zielsetzung in der Fortschreibung erhalten bleibt, verweist der Regionalplan in B IX 2.2.3.2 auf die Notwendigkeit einer Ortsum​gehung für Holzkirchen.

Zu RP B I 2.1.2 und B II 1.8 siehe oben Ausführung zu AI 1.9LEP.

Im Übrigen haben die Höhere Landespla​nungs​​behörde und der Regionale Planungsverband in Ihren Stellungnahmen bestätigt, dass die vorliegende Planung grundsätzlich den Erforder​nissen der Raumordnung und den regio​nalplanerischen Zielvorstellungen nicht entgegen​steht. 
Zu 3.

Der BUND zieht für den Vergleich die alte Pro​gnoserechnung von 2002 heran, die auf dem alten Verkehrsmodell auf der Grund​lage der Erhebungen von 1991 beruht. Für das vorlie​gen​de Planverfahren war be​reits 2002 eine umfassende Neuerhebung der Ver​kehrs​situation in Holzkirchen vom Gutachten gefordert und von der Gemeinde in Auftrag gegeben worden. Die neuen Daten zeigen, dass die Münchner Straße durch die Nordum​fahrung trotz der Verkerhsent​wick​lung bis 2020 im Vergleich zur Analyse 2003 um knapp 10 % ent​lastet wird. In Anleh​nung an die vom BUND aufgestellte Tabelle ergibt sich eine Entlastung der Münch​ner Straße um bis zu 10 %, wenn man die künftigen Prognosewerte 2020 mit den gezählten Analyse​werten 2003 vergleicht.

	
	
	Fahrzeuge
	
	Zunahme

	Abschnitt
	2003
	2020 Plan 7b
	absolut
	in %

	Münchner Str. von Otterfing bis Kohlstattstr.
	11.500
	12.500
	+1.000
	+9 %

	bis Wilhelm-Liebhaber-Str.
	12.400
	12.600
	+200
	+2 %

	bis Krankenhausstr.
	12.400
	12.400
	0
	0 %

	
	12.800
	
	
	

	
	14.000
	11.900
	-2.100
	-15 %

	bis Haidstr.
	14.100
	
	
	

	bis Sankt-Josef-Str.
	14.300
	12.700
	-1.600
	-11 %

	bis Erlkamer Str.
	17.300
	16.000
	-1.300
	-8 %

	
	17.900
	16.300
	-1.600
	-9 %

	bis Oksar-von-Miller-Platz
	17.900
	16.500
	-1.400
	-8 %

	
	17.600
	17.400
	-2.000
	-1 %

	bis Marktplatz
	17.300
	16.200
	-1.100
	-6 %


Entlastung der Münchner Straße durch die Nordumfahrung Holzkirchen

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist der Markt Holzkirchen der Überzeugung, dass die nördliche Ent​lastungsstraße (auch vorerst ohne Bauabschnitt 3 und eine Südumfahrung) die erhoffte innerörtliche Verkehrs​ent​lastung bringt und gleichzeitig Bau-/Grundstein sein wird für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation. Die laufende Ortsentwickl​ungs​planung zeigt, dass dies​bezüglich in der Bürgerschaft hohe Erwartungen und Hoff​nungen bestehen. 
Die bestehende Bundesstraße B13 verläuft nördlich von Holzkirchen parallel zur Autobahn. Die geplante Straßenbaumaßnahme schafft (durch Verlagerung des Durchgangsverkehrs, Umverteilung des Quell- und Zielverkehrs)eine Entlastung zur bestehenden Ortsdurchfahrt der B 13 nicht dagegen einen neuen Straßenzug parallel zur Autobahn.
Zur Einstufung als Kreisstraße siehe Ausführungen im Erläuterungsbericht.

Entgegen der Annahme des BUND ist der geplanten Straße – sieht man von den darge​stellten Anbindungen und einem An​schluss des Gewerbegebiets ab – derzeit keine Er​schließungsfunktion zugedacht ist. Die Gemeinde wird auch im Zuge etwaiger künftiger Baulandausweisungen die Frage zusätz​licher Straßenanbindungen eingehend zu prüfen haben, wenn Sie die angestrebte Verkehrs​wirksamkeit der Nordumgehung und Entlastung des Wohngebietes Neuerlkam/Eichenfeld nicht gefährden möchte.
Die bisherigen Aussagen der Bauleitpläne (hier: Anschluss des Gewerbegebiets) sind aus​reichend, um die Ziele der Planung zu verdeutlichen. Ergänzungen werden vorgenom​men, wenn die ingenieurtechnischen Untersuchungen hierzu abgeschlossen sind.

Die vom BUND zitierte Aussage des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München ist im Gesamtzusammenhang des damaligen Verkehrskonzeptes basierend auf den Erhe​bungen des Verkehrsgutachters Prof. Kurzak von 1991/92 zu sehen. Der PV vertrat damals die Auffassung, dass der alleinige Bau von Umgehungsstraßen noch zu keiner deutlichen Verbesserung innerorts führen wird, sondern dass hierfür weitere Maßnahmen erforderlich erscheinen. Vorschlag des Verkehrskonzeptes des PV (Planungsstufe 2) war aber auch die Realisierung der Nordumgehung verbunden mit weiteren Maßnahmen innerorts.
Hinsichtlich des Entlastungseffekts der geplanten Straße geht die Gemeinde mit der Ein​schät​​zung der unteren Immissionsschutzbehörde konform. Diese begrüßt die Straße, „weil damit im Ortsbereich entlang der bisherigen Ortsdurchfahrtsstraße B13 eine deutliche Ent​lastung von Lärm und Abgasen möglich ist. Die Maßnahmen dienen somit den Zielen der Lärmminde​rungs​planung und der Luftreinhalteplanung.“
Nach der von der Gemeinde geteilten Einschätzung des Verkehrsgutachters Prof. Kurzak wird es durch den Straßenneu​bau keine in der Bewertung der Verkehrsentlastung zu berück​sichtigende „provozierte“ Verkehrszunahme geben.
Soweit vom BUND die Notwendigkeit der Straßenbaumaßnahme allgemein in Frage gestellt wird (Bevorzugung des Autoverkehrs, zusätzlicher Verkehr durch neue Straßen, über​regio​nale Verkehrsplanung …) geht es um grundsätzliche Fragen der Verkehrspolitik, die sich weit​gehend der Entscheidung des gemeindlichen Planungsträgers entziehen. Allerdings sei angemerkt, dass Kontaktaufnahmen zu Beginn der Umgehungsstraßendiskussion deutlich gemacht, dass in den Nachbargemeinden kein Interesse besteht, das Holzkirchner Verkehrs​problem zu lösen (s.a. ablehnende Entscheidungen des Otterfinger Gemeinderats vom 19.06.1979/29.04.1980 zu einer weiträumigen Westumgehung). Dass diese Einstellung kein spezifisch Holzkirchen-bezogenes Problem ist, haben jüngste Veröffentlichungen zur erneut aufgekommenen Diskussion über den sog. Autobahn-Südring gezeigt. 
Die vom BUND angeführten Maßnahmen stellen keine Alternativen zu einer Umgehungs​stra​ßenlösung dar, sie können möglicherweise die Umgehungsstraßenplanung sinnvoll ergän​zen. Aller​dings ist die Gemeinde für eine Vielzahl der angeregten Maßnahmen nicht Ent​schei​dungs​träger.
Zu 4.

Dem Marktgemeinderat ist bekannt, dass der Planungshorizont des aus dem Jahr 1984 stam​​​​​​​​​​men​den Flächennutzungsplanes erreicht ist. Er hat deshalb eine Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Die Überarbeitung wird in den nächsten Jahren erfolgen. Aussagen der laufenden Ortsentwicklungsplanung sollen hierin einfließen. Aber auch ein neu erstellter Flächennutzungsplan ist nicht davor gefeit, in einzelnen Darstellungen durch nicht vorhersehbare Entwicklungen kurzfristig wieder überholt zu sein.

Wegen der Einschätzung der Nordumgehung als Kreisstraße wird auf den Erläuterungs​be​richt verwiesen. Im Übrigen lässt der derzeitige „Planungsstand“ für eine mögliche Süd​um​fahrung keine aus​reichende konkrete Zukunftsprognose zu, welche zum jetzigen Zeitpunkt die Ein​schätzung des BUND (Nord​um​ge​hung wird Bundesstraße) deckt.
Zur Frage des Planverfahrens hat die Regierung von Oberbayern gegenüber dem BUND bereits mit Schreiben vom 15.11.2005 rechtlich zutreffend Stellung genommen. Hierauf und auf die entsprechenden Ausführungen im Erläuterungsbericht wird verwiesen.
Zu 5.

Die Einwendungen des BUND, die naturschutzrechtlichen Eingriffe wären nicht zulässig und nicht ausgleichbar, werden zurückgewiesen. Die Einschätzung des BUND wird auch nicht von den beteiligten Fachbehörden (insbesondere untere Naturschutzbehörde, Forstamt, Landwirtschaftsamt) geteilt.
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Schr. vom 21.12.2005

Die Anregungen des WWA werden zur Kenntnis genommen und beachtet.

Bürgervereinigung gg. die geplanten Umgehungsstr. e.V. u.a., Schr. v. 13.12.2005

B.Pl. 118a + 118b, 36. Änd. Flächennutzungsplan

Die Bürgervereinigung hat sich mit Schreiben vom 13.12.2005 an das StMWIVT gewandt und die Förderwürdigkeit der Straßenbaumaßnahme und die Transparenz der Kosten angezweifelt. Für den von der Bundesstraße B13 bis etwa km 0+740 fertig gestellten Bauabschnitt BA 01 liegen die Kosten vor; es wurden Zuschussmittel bereits ausbezahlt. Die Baumaßnahme BA 02 von ca. km 0+740 bis zur Kreisstraße MB 4 ist ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis liegt vor. Auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses wurde ein Zuwendungsbescheid für den BA 01 und BA 02 erteilt. Die Finanzierung dieser beiden Abschnitte ist gesichert. Für den Neubau der Eisenbahnunterführung im BA 03 liegt ein Vorentwurf vor. Die Entwurfs- und Ausfüh​rungsplanung wird von der DB Netz AG erstellt. Aufgrund ihres Alters (>100 Jahre) ist die Brücke erneuerungsbedürftig (so auch das Ergeb​nis einer Besprechung mit der Bahn im Rathaus). Der Bau der neuen Eisenbahnüberführung erfolgt nach § 12 Eisenbahnkreuzungs​gesetz. Demnach muss der Markt Holzkirchen die Kosten für die Verbreiterung übernehmen. Im Gegenzug muss die Bahn den Vorteil gemäß Ablöseberechnung an den Markt Holz​kir​chen weitergeben. Bei der Eisenbahnüberführung im Bauabschnitt BA 04 wird die Abwickl​ung in gleicher Weise erfolgen. Der Kostenanteil des Marktes Holzkirchen (abzüglich der er​statteten Ablösebeträge) ist nach GVFG zuwendungs​fähig. Da die Ausführung des Bauab​schnitts BA  04 zeitnah (etwa 2008) vorgesehen ist, kann ein ähnliches Ausschreibungser​geb​nis wie beim Bauabschnitt BA 02 erwartet werden.

Zu den sonst im Schreiben der Bürgervereinigung geäußerten Bedenken wird  wie folgt Stellung genommen im Übrigen auf den Erläuterungs​bericht verwiesen:

· Die Straße verbindet zwei Bundesstraßen (B13 und B318): Kreisstraßen sollen mindestens an einem Ende an eine Bundesstraße ... anschließen (Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG)

· Sie wird parallel zur Autobahn geführt: Die bestehende Bundesstraße B13 verläuft nördlich von Holzkirchen parallel zur Autobahn. Die Straßenbaumaßnahme schafft nur eine Entlastung zu der bestehenden Ortsdurchfahrt der B 13  und keinen neuen Straßenzug parallel zur Autobahn. 
· Sie hat keine Entlastungswirkung: Diese Aussage widerspricht den Prognosen des Verkehrsgutachtens von Prof. Kurzak.

· Sie hat keinerlei Erschließungsfunktion: die Aussage ist – abgesehen von den im Plan dargestellten Anbindungen und der geplanten weiteren Anbindung des Gewerbegebiets - zutreffend

· Der Bau einer Straße verstößt gegen das Bündnis zum Flächensparen: Die Straßen​baumaßnahme ist Folge der sich aus Art. 9 Abs. 1 BayStrWG ergebenden Vorhalte​pflicht. Der Bau von Straßen, welche dem Verkehrsbedürfnis Rechnung tragen, führt zwangsläufig zur Inanspruchnahme von Boden. Als Ergebnis der Abwägung sieht die Gemeinde den Flächenverbrauch für die Straßenbaumaßnahme als gerechtfertigt an. Die Planung selbst führt nicht zu einem unverhältnismäßigen Flächenverbrauch. Die unver​meid​baren Eingriffe in Natur und Landschaft werden ausgeglichen.
· Es gibt kein Planfeststellungsverfahren: Zu entsprechenden Einwendungen hat sich die Regierung u.a. mit Schreiben vom 08.12.2005 (32-4354.4-Allg.-002) geäußert. Demnach ist die Bauleitplanung als Ersatz für die Planfeststellung nicht zu beanstanden.

· Die Straße ist Teil eines Verkehrskonzeptes für Holzkirchen, dessen andere Teile ebenso  verwirklicht werden sollen: Es ist weder unzulässig noch unsinnig, das Konzept in mehre​ren Schritten zu realisieren, zumal auch die einzelnen Abschnitte für sich betrachtet zu verkehrlichen Verbesserungen führen. Die von den Einwendungs​führern angeführte Wirkungslosigkeit der Nordumgehung ist nach dem Gutachten von Prof. Kurzak nicht gegeben.

· Auf die Anliegen der Anwohner wird nicht eingegangen: Das von der Gemeinde in Auf​trag gegebene Gutachten hat nicht annähernd Immissionswerte ergeben, die über den vorgesehenen lärmmindernden Straßenbelag hinaus Lärmschutzmaßnahmen erfordern würden. Welche Trassenführung gegenüber der gewählten Trasse optimal bzw. umwelt​verträglich wäre, haben die Einwendungsführer in dem Schreiben vom 13.12. nicht aus​geführt. Die Beeinträchtigung des Naherholungsgebiets hält die Gemeinde als Ergebnis der Abwägung für gerechtfertigt.

Bürgervereinigung gg. die geplanten Umgehungsstr. e.V. u.a., Schr. v. 21.12.2005

Zu 1.
Der Markt Holzkirchen verkennt nicht, dass der Bau der geplanten Straßen nicht ohne Ein​wirkungen auf die nächstgelegenen Siedlungen bleibt. Die auf der Grundlage der gesetz​lichen Anforderungen durchgeführten Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass sich auch für die Siedlung „Eschenstraße“ keine Überschreitungen der maßgebenden Grenz​werte der 16.BImSchV ergeben. Die untere Immissionsschutzbehörde hat das Ergebnis der vorgenommenen schalltechnischen Untersuchung geprüft und nicht beanstandet.

Zu 2.

Die Verkehrsprognose des Gutachtens Prof. Kurzak berücksichtigt die Eigenheiten der ein​zelnen Straßen. Das Gutachten geht nach der Anbindung der Kreisstraße MB4 an die B318 (Bauabschnitt BA 04) von einer deutlichen Entlastung der Hauptstraße aus (Plan 8c des Gutachtens: - 1.700Kfz/Tag im Jahr 2020). Anhaltspunkte, das Gutachten dies​bezüglich anzuzweifeln, bestehen für die Gemeinde nicht.
Zu 3.
Das Ergebnis der Raumempfindlichkeitsanalyse fand bei der Planung durchaus Berücksich​tigung (siehe hierzu auch die Ausführungen im Erläuterungsbericht). Dass zum geringen Teil Flächen mit mittlerer Bedeutung für die Raumempfindlichkeit berührt werden, wird allerdings in der Abwägung als hinnehmbar beurteilt. Soweit Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen, werden diese ausgeglichen.
Das gewählte Planverfahren entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Zu 4.

Auch für die Schrebergartenanlage hat die schalltechnische Untersuchung keine Überschrei​tungen der maßgebenden Grenzwerte der 16.BImSchV ergeben. Ungeachtet dessen wird hier der Abstand zur Straße für die Aufschüttung eines bepflanzten Schutzwalles genutzt. Gegenüber der bisherigen Planung wird zudem unter Berücksichtigung der Belange der Kleingartenanlage die Straße nach Norden abgerückt.
Entsprechend der Aussage des Verkehrsgutachtens Prof. Kurzak ist der Marktgemeinderat weiterhin der Auffassung, dass die geplante Nordumgehung als vorläufige Einzelmaßnahme die beste Entlastungswirkung bringt. Eine Südumfahrung wird daher nur als sinnvolle Ergän​zung nicht jedoch als Alternative beurteilt. Welche Trassenvariante einer Südumfahrung später weiter verfolgt wird, bleibt dem späteren Planungsverfahren vorbehalten. Allerdings hat der Marktgemeinderat bislang deutlich zu Ausdruck gebracht, dass auch der Ortsteil Großhartpenning an der Entlastungswirkung teilhaben soll. Die vorgeschlagene, nördlich von Hartpenning verlaufende Straßenverbindung würde dieser Zielsetzung nicht entsprechen.
Bürgervereinigung gg. die geplanten Umgehungsstr. e.V. u.a., Schr. v. 22.12.2005

Zu 1.

Die vom Verkehrsgutachten prognostizierte Entlastungswirkung wird von der Gemeinde nicht angezweifelt. Im Hinblick auf die zu erwartende deutliche Entlastungswirkung für den Ortsbereich entlang der bisherigen Ortsdurchfahrtsstraße B13 wird der geplante Bau der Nordumgehung auch von der unteren Immissionsschutzbehörde als eine Maßnahme begrüßt, die den Zielen der Lärmminderungsplanung und der Luftreinehalteplanung dient.
Diese Ziele rechtfertigen durchaus den mit der Straßenbaumaßnahme verbundenen Flächenverbrauch und Eingriff in die Landschaft. Im Übrigen erfolgen für die Eingriffe in Natur und Landschaft Ausgleichsmaßnahmen, welche in der Planung beschrieben sind.
Zu 2.

Die schalltechnischen Untersuchungen wurden auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen durchgeführt. Die untere Immissionsschutzbehörde hat das Ergebnis der vorgenommenen schalltechnischen Untersuchung geprüft und nicht beanstandet.

Zu 3.

Die prognostizierte Verkehrsbelastung, der Abstand zu Siedlungsflächen und die Trassen​führung (weitgehend parallel zur Hauptwindrichtung) lassen keine Schadstoffbelastung erwarten, die geeignet wäre, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
Zu 4.

Die im Vorfeld der Bauleitplanung vorgenommenen Untersuchungen über Varianten und Alternativen sind ausreichend.

Zu 5.

Das Ergebnis der Raumempfindlichkeitsanalyse fand bei der Planung durchaus Berücksich​tigung (siehe hierzu auch die Ausführungen im Erläuterungsbericht). Dass zum geringen Teil Flächen mit mittlerer Bedeutung (Schutzgebiete, Biotope oder sonst ökologisch wertvolle Flächen werden nicht betroffen) für die Raumempfindlichkeit berührt werden, wird allerdings in der Abwägung als hinnehmbar beurteilt.

Zu 6.

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurden bei der bisherigen Betrachtung und Ab​wä​gung durchaus gewürdigt. Zur Minderung/zum Ausgleich des Eingriffs werden heimische Bäume und Sträucher im Trassenbereich gepflanzt. Im Übrigen wird den mit dem Stra​ßen​bau verbundenen Zielen wird der Vorrang eingeräumt. 
Zu 7.

Die Bedenken gegen die Vorgehensweise der Ausführung und Aufteilung in Abschnitte sind nicht gerechtfertigt. Mit dem Bauabschnitt BA 01 wurde die Maßnahme begonnen. Da diese Teilmaßnahme noch nicht als Umgehungsstraße verkehrswirksam ist, wurde hierfür zu​schuss​rechtlich eine sog. Vorsorgemaßnahme eingestellt. Mit der Ausführung des Bauab​schnitts BA 02 bis zur Kreisstraße MB 4 ist die Verkehrswirksamkeit, wenn auch nicht im vollen Umfang, erstmals gegeben. Mit der Fertigstellung des Bauab​schnitts BA 02 wird die Verkehrsbelastung für die Eisenbahnüberführung Heignkamer Straße deutlich ansteigen. Übergangsweise kann dabei die Engstelle hingenommen werden. Auch der Baustellen​verkehr zu dem neu entstandenen Baugebiet an der Heignkamer Straße wurde z.T. über die bestehende Bahnbrücke abgewickelt. Die Planung für die Straßenbau​maßnahme im Bauab​schnitt BA 04 liegt bereits vor. Auch die Bauleitplanung ist bereits begonnen. Die Planung der beiden Brückenbauwerke wird bei der Bahn etwa 1 Jahr in Anspruch nehmen. Es werden also im Jahr 2007 ausschreibungsreife Planunterlagen für die Bauabschnitte BA 03 und BA 04 erwartet. Die Ausführung der Maßnahmen kann dann für das Jahr 2008 vorgese​hen und in den Haushalt der Gemeinde eingestellt werden. Für die Durchführung der Ge​samt​maßnahme liegt somit eine konkrete und realisierbare Ablauf​planung vor.
Die vorgesehen abschnittsweise Planung und Realisierung entspricht der Praxis. Sie wird auch von der Rechtsprechung nicht beanstandet. Im Übrigen wird das Planverfahren zeigen, ob gegen die Straßenbaumaßnahme Belange vorgetragen werden, die bei Nichtberück​sichtigung geeignet sind, die Realisierung zu verhindern oder zu verzögern.
Ungeachtet dessen ist die Baureihenfolge nicht Gegenstand sondern Ausfluss der bauleitpla​nerischen Entscheidung.

Einwendungsführer 1, Schr. v. 02.12.2005

Wegen der zutreffenden Einstufung der Umgehungsstraße als Kreisstraße wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen.
Einwendungsführer 2, Schr. v. 2.12.2005

Die Regierung von Oberbayern hat mit Schreiben vom 08.12.2005 gegenüber dem Einwen​dungsführer zutreffend das von der Gemeinde gewählte Planverfahren als rechtmäßig beur​teilt. Hierauf wird verwiesen.
Einwendungsführer 3, Schr. v. 12.12.2005

Solange sich weder die Einstellung und Ansprüche der Bürger an die Mobilität noch die Zielset​zungen der Verkehrspolitik ändern (auch die neue Bundesregierung fördert den Indi​vidualverkehr auf der Straße) werden die Straßenbaulastträger nicht umhin kommen, ihrer im Straßenrecht verankerten Vorhaltepflicht nachzukommen.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Verkehrsproblematik und dem Ange​bot an Freizeiteinrichtungen besteht nicht. Allein die zusätzliche Schaffung der ange​spro​chenen Freizeiteinrichtungen würde sich nur unwesentlich auswirken. Insbeson​dere in der Freizeitbetätigung sind Mobilitätsanspruch und –verhalten sehr ausge​prägt. Die Bindung der ortsansässigen Bürger an diese Einrichtungen würde durch den zusätzlich durch auswärtige Besucher entstehenden Verkehr zumindest wieder ausgeglichen werden.

Die angeregte Möglichkeit, den Durchgangsverkehr zur Kasse zur bitten, eröffnet der Gesetzgeber den Gemeinden nicht.

Einwendungsführer 4 u.a. (23 Pers.), Schr. v. 08.12.2005
Zur zutreffenden Einstufung der Umgehungsstraße als Kreisstraße wird auf den Erläute​rungs​bericht verwiesen.
Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist es Aufgabe der Gemeinde, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen zu schaffen, die für das Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind. Hier zu gehören insbesondere auch die Einrichtungen des öf​fent​lichen Verkehrs. Entgegen der Auffassung des Einwendungsführers erwartet die Ge​meinde in Folge der geplanten Maßnahmen eine deutliche Entlastung von Lärm und Abga​sen im Ortsbereich entlang der Ortsdurchfahrt der B13 (siehe hierzu auch die entsprechende Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde) - auch wenn weiterhin die vom Einwendungsführer angedachte Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Ortsdurchfahrt der B13 ausgeschlossen sein sollte.. Für die Gemeinde steht es daher außer Zweifel, dass die Maßnahmen dem Wohl ihrer Einwohner dienen. Ebenso wenig bestehen Zweifel an der (auch haltsrechtlichen) Rechtmäßigkeit der Erstellung und Unter​haltung der Umgehungs​straße in gemeindlicher Regie, nachdem der Gesetzgeber den Gemeinden mit Art. 44 BayStrWG ein entsprechendes Instrument zur Bildung einer Sonder​baulast zur Hand ge​geben hat. 

Einwendungsführer 5, Schr. vom 26.12.2005

Die Verkehrslärmschutzverordnung unterscheidet hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte nicht zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Reinem Wohngebiet, so dass auch eine Einstufung des Grundstücks als „Reines Wohngebiet“ zu keiner anderen schalltechnischen Bewertung führen würde.
Einwendungsführer 6, Schr. vom 26.12.2005

Das Grundstück des Einwendungsführers wurde im Rahmen der schalltechnischen Unter​suchung als „Allgemeines Wohngebiet“ eingestuft. Da die Verkehrslärmschutzver​ordnung hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte nicht zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Reinem Wohngebiet unterscheidet, würde auch eine Einstufung des Grundstücks als „Reines Wohngebiet“ zu keiner anderen schalltechnischen Bewertung führen.
Einwendungsführer 7, Schr. vom 26.12.2005

Das Grundstück des Einwendungsführers wurde im Rahmen der schalltechnischen Unter​suchung als „Allgemeines Wohngebiet“ eingestuft. Da die Verkehrslärmschutzver​ordnung hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte nicht zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Reinem Wohngebiet unterscheidet, würde auch eine Einstufung des Grundstücks als „Reines Wohngebiet“ zu keiner anderen schalltechnischen Bewertung führen.
Einwendungsführer 9, Schr. vom 26.12.2005

Die Verkehrslärmschutzverordnung unterscheidet hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte nicht zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Reinem Wohngebiet, so dass auch eine Einstufung des Grundstücks als „Reines Wohngebiet“ zu keiner anderen schalltechnischen Bewertung führen würde.

Einwendungsführer 8, Schr. vom 26.12.2005

Das Grundstück des Einwendungsführers wurde im Rahmen der schalltechnischen Unter​suchung als „Allgemeines Wohngebiet“ eingestuft. Da die Verkehrslärmschutzver​ordnung hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte nicht zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Reinem Wohngebiet unterscheidet, würde auch eine Einstufung des Grundstücks als „Reines Wohngebiet“ zu keiner anderen schalltechnischen Bewertung führen.
Einwendungsführer 11, Schr. v. 20.12.2005

Zur zutreffenden Einstufung der Umgehungsstraße als Kreisstraße wird auf den Erläute​rungs​bericht verwiesen.
Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist es Aufgabe der Gemeinde, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen zu schaffen, die für das Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind. Hier zu gehören insbesondere auch die Einrichtungen des öf​fent​lichen Verkehrs. Entgegen der Auffassung des Einwendungsführers erwartet die Ge​meinde in Folge der geplanten Maßnahmen eine deutliche Entlastung von Lärm und Abga​sen im Ortsbereich entlang der Ortsdurchfahrt der B13 (siehe hierzu auch die entsprechende Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde) - auch wenn weiterhin die vom Einwendungsführer angedachte Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Ortsdurchfahrt der B13 ausgeschlossen sein sollte. Für die Gemeinde steht es daher außer Zweifel, dass die Maßnahmen dem Wohl ihrer Einwohner dienen. Ebenso wenig bestehen Zweifel an der (auch haltsrechtlichen) Rechtmäßigkeit der Erstellung und Unter​haltung der Umgehungs​straße in gemeindlicher Regie, nachdem der Gesetzgeber den Gemeinden mit Art. 44 BayStrWG ein entsprechendes Instrument zur Bildung einer Sonder​baulast zur Hand ge​geben hat. 

Die durchgeführte immissionsschutztechnische Untersuchung entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Sie wurde der unteren Immissionsschutzbehörde vorgelegt. Gründe zur Beanstandung wurden dort nicht gesehen. Dabei wird seitens der Gemeinde nicht verkannt, dass Auswirkungen der Straße auf die nächstgelegene Wohnbebauung durchaus gegeben sind. Als Ergebnis der vorgenommenen Untersuchung steht jedoch für die Gemeinde fest, dass sich diese nicht in einem Bereich bewegen, der für die Betroffenen unzumutbare und schädli​che Umwelteinwirkungen zur Folge hätte, welchen durch Schutzmaßnahmen zu begegnen wäre oder welche zu Entschädigungsansprüchen führen würden. Dem Antrag auf Tragung der Kosten für Schallschutzfenster kann daher nicht entsprochen werden.

Der Gemeinde sind auch die derzeit gegebenen Möglichkeiten der wohnortnahen Freizeit​nutzung in dem von der Straße betroffenen Gebiet bekannt. Eine Zerstörung des Naherho​lungs​gebiets (=Ausschluss jeglicher künftigen Freizeitbetätigung) hat die Straße allerdings nicht zur Folge. Wesentliche Funktion erfüllt das Gebiet insbesondere für Spaziergänge der Wohnbevölkerung des Holzkirchner Nordens. Dabei stechen beson​ders heraus der Heiden​weg, der östlich davon verlaufende Feldweg (Bachgang) und der östlich der Bahn verlaufen​de Bahnweg. Die westlich der Rosenheimer Straße aus den Wohngebieten herausführenden Straßen (Franz-von-Defregger-Straße, Erlkamer Straße) haben dagegen - abgesehen vom Haidlandweg - in Folge der Verkehrsbelastung ihre Attrak​tivität für Spaziergänge bereits eingebüßt. Im Zuge der Straßenführung werden 3 höhenfreie Straßenquerungen geschaffen. Zusätzliche Überquerungshilfen sowie der parallel zur Straße verlaufende Weg sorgen dafür, dass bestehende und gewohnte Wegebeziehungen auch für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben. Spaziergänge aus dem Holzkirchner Norden in Richtung Erlkam/Teufels​gra​ben, Föching und „Brand“holz sind weiterhin und weitgehend abseits der Nordtangente möglich. Darüber hinaus schafft der parallel zur Straße verlaufende Weg zusätzliche Rad​wegebeziehungen in Richtung Otterfing-München und Valley-Manfalltal. Der gespurte Langlaufrundkurs Erlkam – Föching – Mölgg-Aberg beginnt im Übrigen erst nördlich der geplanten Straße, so dass auch hin​sicht​lich dieser Freizeitbetätigung keine allzu große Einschränkung hinzunehmen ist. Im Hinblick auf die verbleibende Einschränkung der Qua​lität der Naherholungsnutzung räumt die Gemeinde den Planungszielen der Straße den Vorrang ein.

Die Nordumfahrung dient der innerörtlichen Verkehrsentlastung (s.a. Erläuterungsbericht). Erreicht wird dies nach der Verkehrsprognose des Gutachters Prof. Kurzak durch Heraus​nahme von Durchgangsverkehr aus der Ortsdurchfahrt der B13 aber auch durch Verteilung des Quell- und Zielverkehrs der nördlichen Ortsteile Holzkirchens und des Gewerbegebiets sowie von Anteilen des Binnenverkehrs.
Der Straßenplanung lag durchaus eine eingehende Aufnahme des Geländes zugrunde. Soweit sich Geländeveränderungen (z.B. Böschungen) ergeben, sind diese in der Planung dargestellt. Im Interesse der Planklarheit werden die Böschungsdarstellungen durch Höhenangaben ergänzt.
Einwendungsführer 10 u.11, Schr. vom 26.12.2005

Ausschlaggebend für die immissionsschutzrechtliche Bewertung ist die Festsetzung des Bebauungsplanes über die Art der baulichen Nutzung, wenn das zu bewertende Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegt. Für das Grundstück des Einwendungs​führers trifft der Bebauungsplan Nr. 33 die Festsetzung „Allgemeines Wohngebiet“. Ungeachtet dessen unterscheidet jedoch die Verkehrslärmschutzverordnung hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte nicht zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Reinem Wohngebiet, so dass auch eine Einstufung des Grundstücks als „Reines Wohngebiet“ zu keiner anderen schalltechnischen Bewertung führen würde.
Einwendungsführer  12 u.a. (64 Pers.), Schr. v. 20.12.2005

Zur zutreffenden Einstufung der Umgehungsstraße als Kreisstraße wird auf den Erläute​rungs​bericht verwiesen.
Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist es Aufgabe der Gemeinde, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen zu schaffen, die für das Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind. Hier zu gehören insbesondere auch die Einrichtungen des öf​fent​lichen Verkehrs. Entgegen der Auffassung des Einwendungsführers erwartet die Ge​meinde in Folge der geplanten Maßnahmen eine deutliche Entlastung von Lärm und Abga​sen im Ortsbereich entlang der Ortsdurchfahrt der B13 (siehe hierzu auch die entsprechende Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde) - auch wenn weiterhin die vom Einwendungsführer angedachte Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Ortsdurchfahrt der B13 ausgeschlossen sein sollte. Für die Gemeinde steht es daher außer Zweifel, dass die Maßnahmen dem Wohl ihrer Einwohner dienen. Ebenso wenig bestehen Zweifel an der (auch haltsrechtlichen) Rechtmäßigkeit der Erstellung und Unter​haltung der Umgehungs​straße in gemeindlicher Regie, nachdem der Gesetzgeber den Gemeinden mit Art. 44 BayStrWG ein entsprechendes Instrument zur Bildung einer Sonder​baulast zur Hand ge​geben hat. 

Einwendungsführer 13, Schr. v. 19.12.2005

Die Bevorzugung des Verkehrsmittels Kfz/Straße ist Ausfluss der Mobilitätsan​sprüche der Bürger und der Verkehrspolitik, welche dem Individualverkehr auf der Straße nach wie vor hohe Bedeutung beimisst. So lange sich hieran nichts ändert (also nur Einzelne wie die Einwendungsführer bereit sind, auf die gewohnheitsmäßige Nutzung von Kfz zu verzichten) , werden die Straßenbau​last​träger nicht umhin können, ihrer im Straßenrecht niedergelegten Vorhaltepflicht nachzu​kommen.

In der Gesamtbetrachtung geht die Gemeinde davon aus, dass durch die Verlagerung von (stop-and-go-) Verkehr auf die Umgehungsstraße innerörtliche Staus abnehmen und sich hiermit die Schadstoffbilanz für das Gemein​degebiet bessert. Dagegen würde der Verzicht auf den Bau der Straße weder örtlich noch überörtlich zu Verbesserungen führen. Entgegen der Darstellung der Einwendungsführer weisen die Prognosen des Verkehrsgutachtens nicht darauf hin, dass die neue Straße zusätzlichen Verkehr verursacht.
Die angeführten Auswirkungen der Straße auf Naherholung, Wohnumfelder und Landwirt​schaft wurden in der Abwägung berücksichtigt. Unvermeidliche Eingriffe in Natur, Landwirt​schaft und Landschaft werden durch geeignete, mit den Fachbehörden abgestimmte Maß​nahmen ausgeglichen. Im Übrigen wird den en Planungszielen der Straße der Vorrang eingeräumt.

Trotz Straßenbau stehen der Gemeinde ausreichend Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur. Verfügung. 
Einwendungsführer 14, u.a. , Schr. v. 21.12.2005

Es ist nicht zutreffend, dass die Belange der Anwohner der Eschenstraße nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Um die schalltechnischen Auswirkungen der Umgehungsstraße zu ermitteln, wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. Der Untersu​chungs​bericht wurde von dem anerkannten Beratungsbüro Müller BBM erstellt. Er hat für das Wohngebiet Eschenstraße keine Überschreitung der einschlägigen Immissionsgrenz​werte der Ver​​kehrs​lärmschutzverordnung ergeben. Damit wird – auch nach Feststellung der unteren Immissionsschutzbehörde – die Planung dem Planungsgrundsatz des § 50 BImsch​G, der eine verträgliche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt gerecht. 

Bei der Trassenfindung waren u.a. auch die Belange der die Flächen bewirtschaftenden Land​wirte und die Grundbesitzverhältnisse zu berücksichtigen.

Soweit moniert wird, dass die Straße zu Lasten der Wohnbebauung Eschenstraße die Stra​ßen​tras​se näher an die Wohnsiedlung herangerückt wurde als an die weniger schutzbedürf​tige Außenbereichsbebauung Heidenweg 9 und 11, so ist hier anzumerken, dass nach dem Er​geb​nis der schalltechnischen Untersuchung der Unterschied in Lärmbelastung zwischen den beiden Immissionsorten Heidenweg 11 und Eschenstr. 45 lediglich 1dB(A) beträgt. 

Weder aus der prognostizierten Lärmbelastung noch aus anderen Gründen sind flächen- und kostenintensive Maßnah​men wie die im Einwendungsschreiben angeführte eine Straßentie​ferlegung veranlasst.

Die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen östlich des Kreisverkehrs Rosenheimer Straße dienen nicht dem Lärmschutz sondern der Straßenraumgestaltung sowie der Minderung des Ein​griffs in die Landschaft.
Wegen der zutreffenden Einstufung der Straße als Kreisstraße und der Wahl des Planungs​verfahrens wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen.

Die angeführte fehlerhafte Abwägung bei der Trassenwahl im Bereich der Siedlung Eschen​straße vermag der Marktgemeinderat nicht zu erkennen.
Einwendungsführer 15, Schr. v. 20.12.2005

Zu 1.

Die Auswirkungen der Umgehungsstraße auf die Naherholungsfunktion des Gebiets nördlich der Umgehungsstraße fand durchaus in der bisherigen Abwägung Berücksichtigung. Anders als die Einwendungsführerin geht die Gemeinde jedoch nicht von einer Zerstörung des Nah​erholungsge​biets (im Sinne des Entzugs jeglicher Naherholungsmöglichkeit) aus. Wesent​liche Funktion erfüllt das Gebiet insbesondere für Spaziergänge der Wohnbevölkerung des Holzkirchner Nordens. Dabei stechen beson​ders heraus der Heidenweg, der östlich davon verlaufende Feldweg (Bachgang) und der östlich der Bahn verlaufende Bahnweg. Die westl​ich der Rosenheimer Straße aus den Wohngebieten herausführenden Straßen (Franz-von-Defregger-Straße, Erlkamer Straße) haben dagegen - abgesehen vom Haidlandweg - in Folge der Verkehrsbelastung ihre Attrak​tivität für Spaziergänge bereits eingebüßt. Im Zuge der Straßenführung werden 3 höhenfreie Straßenquerungen geschaffen. Zusätzliche Über​querungshilfen sowie der parallel zur Straße verlaufende Weg sorgen dafür, dass bestehen​de und gewohnte Wegebeziehungen auch für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben. Spaziergänge aus dem Holzkirchner Norden in Richtung Erlkam/Teufelsgraben, Föching und „Brand“holz sind weiterhin und weitgehend abseits der Nordtangente möglich. Darüber hinaus schafft der parallel zur straße verlaufende Weg zusätzliche Radwegebeziehungen in Richtung Otterfing-München und Valley-Manfalltal. Der gespurte Langlaufrundkurs Erlkam – Föching – Mölgg-Aberg beginnt im Übrigen erst nördlich der geplanten Straße, so dass auch hin​sicht​lich dieser Freizeitbetätigung keine allzu große Einschränkung hinzunehmen ist. Im Hinblick hierauf und die im übrigen Gemeindegebiet gegebenen hochwertigen Naherho​lungs​möglichkeiten hat die Gemeinde den Planungszielen des Straßenbaus den Vorrang eingeräumt.

Zu 2.

Zu dem damaligen Zeitpunkt war die alsbaldige Realisierung einer Nordumgehung nicht Ge​gen​stand der politischen Dis​kus​sion (siehe hierzu auch den Beschluss des Marktgemein​derates vom 09.02.1995 zur Einleitung eines Raumordnungsverfahrens für eine Südum​gehung) und die er​teilte Auskunft damit zutreffend.

Zu 3.

Der Markt Holzkirchen verkennt nicht, dass die geplante Straße Auswirkungen auf die am Ortsrand gelegene Wohnbebauung hat. Allerdings geht der Markt Holzkirchen nach den bisherigen Erkenntnissen auch davon aus, dass keine unzumutbaren Auswirkungen durch Lärm, Schadstoffe oder sonstige Auswirkungen zu erwarten sind. Eventuelle Wertminderun​gen auf dem Grundstücksmarkt wegen der bloßen Nähe zu einem Straßenneubau werden als bloße Erwartungen auf die Wertentwicklung vom Gesetzgeber nicht geschützt.

Zu 4.

Die Verkehrsprognose des Gutachters Prof. Kurzak berücksichtigt neben der allgemeinen Verkehrsentwicklung (lt. „Gesamtverkehrsplan Bayern 2002“ wird die gesamte Verkehrs​lei​stung in Bayern im Zeitraum 1999-2015 um 25% zunehmen), absehbaren Entwicklungen in der Region (z.B. Bebauung des Kasernengeländes in Bad Tölz, Parkraumrestriktion in der Münchner Innenstadt) auch das zusätz​liche Verkehrsaufkommen durch künftige Wohn- und Gewerbegebietsausweisungen. 

Die in den zitierten Zahlen des Gutachtens zum Ausdruck kommende Verkehrssteigerung ist also nicht Ausfluss eines zunehmenden Verkehrs in Folge der Umgehungsstraße.

Zu 5.

Mit dem Straßenneubau soll zwar der Verkehr mit seinen nachteiligen Auswirkungen aus dem innerörtlichen Bereich an den Siedlungsrand bzw. in den siedlungsfreien Bereich verlegt werden. Folge ist aber eine Entlastung des innerörtlichen Bereichs von den bisher unzumut​baren Belastungen einhergehend mit Auswirkungen im Einzugsbereich der neuen Straßen​trasse, die sich im zumutbaren und verträglichen Bereich bewegen.

Zu 6.

Entgegen den vorgebrachten Einwendungen ist der Markt Holzkirchen auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens Prof. Kurzak der Auffassung, dass sich in Folge des geplanten Straßenneubaus eine spürbare Entlastung des innerörtlichen Bereichs ergibt. 

Der kritisierte Schleichwegeverkehr durch den Wohnbereich Eichenfeld soll künftig unter​bunden werden.

Zu 7.

Die Gemeinde wird die Umgehungsstraßenplanung und die Straßenplanung im Bebauungs​plan​gebiet Nr. 114 (Am Ladehof) nutzen, um die Wohngebiete Neuerlkam und Eichenfeld von dem nicht gebietsorientierten Verkehr zu entlasten.

Zu 8.

Viele der angeführten Maßnahmen liegen außerhalb des Entscheidungsbereichs der Ge​meinde. Initiativen der Gemeinde zu einzelnen Maßnahmen (.z.B. Nachtfahrverbot auf der Bundesstraße, Ausweitung des MVV-Tarifgebiets, zusätzlicher Bahnhaltepunkt) blieben erfolglos. Andere – die gemeind​liche Zuständigkeit betreffende Maßnahmen (z.B. Parkraum​bewirtschaftung) – wurden eingeleitet. Als nicht realisierbar erscheint allerdings der Vor​schlag einer Siedlungs​ent​wicklung ohne zusätzliche Straßen. 

Im Übrigen geht die Gemeinde davon aus, dass sich in Folge der laufenden Ortsentwick​lungs​planung weitere Ideen für eine Verkehrsentlastung ergeben werden.

Allerdings sieht der Markt Holzkirchen die Umgehungsstraßenplanung als Grundstein und Voraussetzung für die Weiterentwicklung eines effektiven Verkehrs(-entlastungs-)konzeptes.

Zu 9.

Die Bauarbeiten sind noch nicht vergeben. Eine Vergabe soll erst nach Abschluss bzw. Planreife der Bauleitplanung erfolgen. Sinn- und Zweck der Bauleitplanung (öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, Abwägung öffentlicher und privater Belange nimmt der Marktge​meinderat durchaus ernst.

Zu 10.

Die derzeitige Finanzierungsplanung gründet auf einer realistischen Kostenkalkulation des hier (Eisenbahnkreuzungen) erfahrenen Ingenieurbüros INFRA. Der Markt Holzkirchen geht daher nicht davon aus, dass Unwägbarkeiten bei der Kostenentwicklung der Eisenbahn​überführung die Realisierung der Bauabschnitte BA03 und BA04 zum Scheitern verurteilen können.

Zu 11.

Es ist zutreffend, dass eine Präferenz für eine schwerlastverkehrfreie Nutzung der Nordum​ge​hung im Zuge der Einleitung des Bürgerentscheids öffentlich kundgetan wurde. Diese Aussage wurde allerdings revidiert als feststand (Ende Mai 2003), dass eine öffentliche Förderung der Straße den Ausschluss des Schwerlastverkehrs nicht zulässt.

Im Übrigen dürfte der für die Nordumgehung sprechende innerörtliche Entlastungseffekt deut​lich höher liegen, wenn diese auch vom Schwerlastverkehr genutzt werden.

Wenn auch das rechtliche Haltbarkeitsdatum des Bürgerentscheids abgelaufen ist, so trifft dies nach Überzeugung der Gemeinde nicht für die politische Aussagekraft zu, zumal auch zwischenzeitlich keine neuen Gesichtspunkte eingetreten sind, die eine andere Beurteilung der Frage erfordern.

Zu 12.

Ungeachtet dessen, ob das bisherige Ziel des Landesentwicklungsprogramms, welches allgemein die Bedeutung von Ortsumgehung betont, auch im Rahmen der Fortschreibung seine Gültigkeit behält, gilt weiterhin die Zielsetzung des Regionalplanes B IX 2.2.3.1, welche gerade für Holzkirchen eine Ortsumgehung im Zuge der b 13 für notwenig erachtet.

Zu 13.

Wegen der zutreffenden Einstufung der Umgehungsstraße wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen. 

Derzeit besteht keine Planungssicherheit für eine Südumfahrung. Inwieweit sich aus künf​tigen Straßenplanungen Auswirkungen auf die Verkehrsbedeutung und damit die straßen​rechtliche Einstufung  innerörtlicher Straßen ergeben können, ist derzeit nicht in einer für die geforderte Aussage (Nordumgehung wird Bundesstraße) erforderlichen Bestimmtheit beur​teilbar. Für das laufende Planverfahren kann daher nur die heute maßgebliche Einstufung als Kreisstraße zugrunde gelegt werden.

Einwendungsführer 16, Schr. v. 21.12.2005

Für die Gemeinde besteht kein Anlass das Verkehrsgutachten Prof. Kurzak anzuzweifeln.

In diesem ist auch der 8-streifige Ausbau der Autobahn bereits berücksichtigt. Die vom Ein​wendungsführer getroffene Aussage über eine deutliche Verbesserung der Stausituation im Sommer 2005 entspricht nicht den Erkenntnissen der Gemeinde. Es sind bislang keine Ent​wicklungen eingetreten, welche die Gemeinde an der Notwendigkeit der geplanten Straße zweifeln ließen.

Die Belange der Erholung und der Ökologie wurden in der bisherigen Abwägung bereits mit einbezogen. Die Eingriffe, die entstehen, werden durch umfangreiche Maßnahmen ausge​glichen (Gestaltungsmaßnahmen wie Pflanzung heimischer Bäume und Sträucher an der Trasse, Ausgleichsmaßnahmen wie neuer Laubwaldflächen sowie extensiver Wiesenflächen mit dem Ziel, wieder neuen Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten zu schaffen. Im Übrigen räumt die Gemeinde den mit dem Straßenbau verbundenen Planungszielen den Vorrang ein.

Der Gemeinde liegt eine realistische Kostenschätzung eines erfahrenen Ingenieurbüros so​wie die Förderzusage des Freistaats Bayern für die Bauabschnitte BA 01 und BA 02 vor. Ein nicht abschätzbares Kostenrisiko besteht nicht. Die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben ist durch die Realisierung der Straßenbaumaßnahme nicht gefährdet.

Einwendungsführer 17, Schr. v. 20.12.2005

Die Gemeinde hat in dem Erläuterungsbericht durchaus herausgestellt, dass sie die Nordum​gehung als Baustein mehrerer Maßnahmen zur Verkehrsentlastung sieht (u.a. auch Süd​umge​hung mit zusätzlicher Bahnhaltestelle). Im Rahmen der Veranstaltungen zur Ortsent​wicklungsplanung  wurde auch immer betont, dass für die Gemeinde die Nordumgehung den Grundstein für weitere – u.a. auch in dem Ortsentwicklungsprozess zu erarbeitende – Maß​nah​men darstellt.

Der dem Bürgerentscheid zugrunde liegende Ansatz einer Entlastungsstraße gilt uneinge​schränkt weiter. In der Straße kommt entgegen der Auffassung der Einwendungsführer nicht die Funktion einer Alternativstrecke zur Autobahn zu. Die Befürchtung, dass durch die Straße Verkehr von der Autobahn abgezogen wird, wird vom Verkehrsgutachter Prof. Kurzak nicht geteilt.

Wegen der zutreffenden Einstufung der geplanten Straße als Kreisstraße wird auf den Erläu​te​rungsbericht verwiesen.

Die Auswirkungen der Planung auf die Anwohner wurden untersucht. Aus diesen Unter​suchungen hat sich ergeben, dass die Planung  insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt, gerecht wird (siehe hierzu auch Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde). Die Notwen​dig​keit zu besonderen Gestaltungsmaßnahme ergibt sich somit nicht. Die von den Einwen​dungs​führern beispielhaft angeführten Maßnahmen würden zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand (Flächenbedarf, Kosten) führen.
Dem Antrag, „geeignete Maßnahmen“ zu planen, wird nicht entsprochen.

Einwendungsführer 18, Anfrage v. 01.12.2005

Die angeregte Radwegeführung würde aufgrund des Höhenunterschieds zwischen der Ro​sen​heimer Straße und dem Heidenweg ein Gefälle von 9% ergeben. Damit wäre der Weg nur eingeschränkt radfahrtauglich und nicht mehr behindertengerecht. Der Anregung wird daher nicht gefolgt.
Kleingartenverein Alte Au e.V., Schr. v. 20.12.2005

Die vor Ort getroffene Aussage geschah vor einer ingenieurtechnischen Untersuchung des Trassenverlaufs und damit unter Fehleinschätzung der sich aus dem Gelände ergebenden Anforderungen für die Straßenplanung. Auch war damals nicht bekannt, dass sich ein Ausschluss des Schwerlastverkehrs auf die öffentliche Förderung der Straßenbaumaß​nahme auswirkt.
Die Gemeinde wird im Interesse der Belange der Kleingärtner die Straßenplanung ändern: Die Straße wird soweit von der Kleingarten​anlage abgerückt, dass deren Nutzung (Garten​parzellen, Zufahrt, Parkplatz) von der Straßen​planung weitestgehend nicht mehr tangiert wird.

Nach den durchgeführten Untersuchungen ist gewährleistet, dass die Planung insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschied​licher Nutzungen vorschreibt, gerecht wird (siehe hierzu auch Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde). Insbesondere im Hinblick auf die geänderte Trassenführung und den entlang der Kleingartenanlage vorgesehenen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten Schutzwall teilt die Gemeinde nicht die Auffassung, dass die geplante Straße zu „unerträg​lichen“ Beeinträchtigungen für die Klein​gartenanlage führt.

Einwendungsführer 19, Schr. v. 18.12.2005
In einem persönlichen Gespräch wurde dem Einwendungsführer vom Bürgermeister ein Planentwurf übergeben, welcher ein Abrücken der Straße von der Kleingartenanlage vorsieht. Mit Schreiben vom 31.01.2006 haben sich der Einwendungsführer wie folgt geäußert:
„nachdem wir den geänderten Planvorschlag Nr. 027250-152 von Ihnen am 21.02.2006 erhalten haben, möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir unseren Einspruch vom 18.12.2005 zurücknehmen.“
Einwendungsführer 20, Schr. v. 20.12.2005

Die Gemeinde wird im Interesse der Belange der Kleingärtner die Straßenplanung ändern: Die Straße wird soweit von der Kleingarten​anlage abgerückt, dass deren Nutzung (Garten​parzellen, Zufahrt, Parkplatz) von der Straßen​planung weitestgehend nicht mehr tangiert wird.

Nach den durchgeführten Untersuchungen ist gewährleistet, dass die Planung insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschied​licher Nutzungen vorschreibt, gerecht wird (siehe hierzu auch Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde). Insbesondere im Hinblick auf die geänderte Trassenführung und den entlang der Kleingartenanlage vorgesehenen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten Schutzwall geht die Gemeinde davon aus, dass die Kleingartenanlage ihre Funktion als Erholungsgebiet weiterhin erfüllen kann.  
Einwendungsführer 21, Schr. v. 22.12.2005

Die Gemeinde wird im Interesse der Belange der Kleingärtner die Straßenplanung ändern: Die Straße wird soweit von der Kleingarten​anlage abgerückt, dass deren Nutzung (Garten​parzellen, Zufahrt, Parkplatz) von der Straßen​planung weitestgehend nicht mehr tangiert wird.

Nach den durchgeführten Untersuchungen ist gewährleistet, dass die Planung insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschied​licher Nutzungen vorschreibt, gerecht wird (siehe hierzu auch Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde). Insbesondere im Hinblick auf die geänderte Trassenführung und den entlang der Kleingartenanlage vorgesehenen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten Schutzwall geht die Gemeinde davon aus, dass die Kleingartenanlage ihre Funktion als Erholungsgebiet weiterhin erfüllen kann. Die prognostizierte Verkehrsbelastung der Straße und die vorherrschende Windrichtung West/​Süd​west geben keinen Anlass zu der Vermu​tung, dass unter gesundheitlichen Gesichts​punkten eine Bewirtschaft der Kleingärten (Obst, Gemüse) nicht mehr möglich sein wird.

Durch die weitgehende Orientierung an vorhandenen Waldwegen nimmt die Planung Rück​sicht auf die Belange des Waldes. Die im Norden der Kleingartenanlage stehende dominante Eiche bleibt erhalten. 

Ein besondere Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzzäune, Unterführungen) erfordernder Amphi​bien​bestand wurde in dem Gebiet bislang nicht festgestellt. Im Übrigen geht die Gemeinde davon aus, dass die geplante Straße keine nachhaltigen Auswirkungen auf die örtliche Fau​na hat. Der durch Flächenverbrauch sich ergebende Verlust von Lebensräumen ist wegen der bandartigen Struktur der Straße geringfügig. Die Beeinträchtigungen durch Verlärmung bzw. Beunruhigung werden erfahrungsgemäß bei Säugetieren und Vögeln durch den ein​tretenden Gewöhnungseffekt kompensiert. Vogelarten, die ihre Nistplätze im Einzugsgebiet der Straße haben, werden voraussichtlich nach der Baumaßnahme an ihre angestammten Brutplätze zurückkehren.

Wie das Forstamt ist die Gemeinde der Auffassung, dass bei ganzheitlicher Betrachtung die im Waldfunktionsplan hinsichtlich der dem Wald zukommenden Funktionen dargelegten Ziele durch die Straßenbaumaßnahme nicht grundsätzlich gefährdet werden.  

Die Eingriffe, die entstehen, werden durch umfangreiche Maßnahmen ausgeglichen (Gestal​tungsmaßnahmen wie Pflanzung heimischer Bäume und Sträucher an der Trasse, Aus​gleichs​maßnahmen wie Anlage neuer Laubwaldflächen sowie extensiver Wiesenflächen mit dem Ziel, wieder neuen Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten zu schaffen).

Einwendungsführer 22, Schr. v. 22.12.2005

Der Marktgemeinderat hat dem mittlerweile in § 5 Abs. 1 Satz 3 BauGB niedergelegten Zeit​horizont des Flächennutzungsplanes dadurch Rechnung getragen, dass er die Gesamt​über​arbeitung des Flächennutzungsplanes beschlossen hat. Mit der Grundlagenermittlung und Ausarbeitung des Planes wurde der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München beauftragt. 
Bis zu der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bleibt jedoch der bisherige Flächen​nut​zungsplan wirksam. Der vom Gesetzgeber angenommene Zeithorizont von 15 Jahren führt nicht dazu, dass nach Ablauf dieses Zeitraumes der Flächennutzungsplan wirkungslos wird.

Die hier zum Verhältnis Bebauungsplan/Flächennutzungsplan geäußerten Bedenken teilt die Gemeinde nicht.

Einwendungsführer 23, Schr. v. 19.12.2005

Die Anwohnerverträglichkeit der geplanten Straße war und ist auch ein Anliegen der Ge​mein​de. Die Gemeinde hat deshalb das anerkannte schalltechnische Büro Müller BBM mit entspre​chenden Untersuchungen beauftragt. Nach dem Untersuchungsbericht wurde die Trasse so gewählt, dass im Bereich der Bebauungspläne Nr. 118a und 118b keine Über​schreitungen der einschlägigen Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung auftreten. Die Planung wird damit insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträg​liche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt, gerecht (so auch die Bewertung der unteren Immissionsschutzbehörde). Die Planung passiver oder aktiver Schallschutz​maßnahmen ist daher nicht erforderlich. Die Ausführung der angeregten Maßnahmen (Schallwände, Schallschutzwälle, Tieferlegen der Straße) ungeachtet der hierfür gegebenen Notwendigkeit würde zu unverhältnismäßig hohen Aufwendungen (Kosten, Fläche) führen. Der Bitte um entsprechende Planungsänderung wird deshalb nicht entsprochen.
Einwendungsführer 24, Schr. v. 22.12.2005

Die Gemeinde nimmt Bezug auf das Verkehrsgutachten Prof. Kurzak, welches eine spürbare Entlastung des Ortsbereichs (Münchner Straße) prognostiziert. Wie der Gutachter stützt auch die Gemeinde nicht die These, dass von der geplanten Straße mehr Verkehr angezo​gen wird.

Die geplante Straße ist keine Autobahnparallele/kein Autobahnbypass, sondern eine Nord​um​fahrung, um Holzkirchen von Durchgangsverkehren zu entlasten (so auch Verkehrsgut​achter Prof. Kurzak).

Wie die untere Immissionsschutzbehörde ist die Gemeinde der Auffassung, dass mit der Errichtung der geplanten Straße im Ortsbereich entlang der bisherigen Ortsdurchfahrtsstraße B 13 eine deutliche Entlastung von Lärm und Abgasen möglich ist und damit die Straßen​bau​maßnahme den Zielen der Lärmminderungsplanung und der Luftreinehalteplanung dient. Zur Erreichung dieser Planungsziele wird auch der mit dem Straßenbau verbundene Eingriff in Landschaft und Naherholungsflächen als vertretbar angesehen. Die Gemeinde geht allerdings nicht davon aus, dass durch die Straßenbaumaßnahme ein Naherholungsgebiet zerstört wird. Wesentliche Funktion erfüllt das Gebiet insbesondere für Spaziergänge der Wohnbevölkerung des Holzkirchner Nordens. Dabei stechen beson​ders heraus der Heiden​weg, der östlich davon verlaufende Feldweg (Bachgang) und der östlich der Bahn verlaufen​de Bahnweg. Die westlich der Rosenheimer Straße aus den Wohngebieten herausführenden Straßen (Franz-von-Defregger-Straße, Erlkamer Straße) haben dagegen - abgesehen vom Haidlandweg - in Folge der Verkehrsbelastung ihre Attrak​tivität für Spaziergänge bereits eingebüßt. Im Zuge der Straßenführung werden 3 höhenfreie Straßenquerungen geschaffen. Zusätzliche Überquerungshilfen sowie der parallel zur Straße verlaufende Weg sorgen dafür, dass bestehende und gewohnte Wegebeziehungen auch für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben. Spaziergänge aus dem Holzkirchner Norden in Richtung Erlkam/Teufels​graben, Föching und „Brand“holz sind weiterhin und weitgehend abseits der Nordtangente möglich. Darüber hinaus schafft der parallel zur Straße verlaufende Weg zusätzliche Radwegebeziehungen in Richtung Otterfing-München und Valley-Manfalltal. Der gespurte Langlaufrundkurs Erlkam – Föching – Mölgg-Aberg beginnt im Übrigen erst nördlich der geplanten Straße, so dass auch hin​sicht​lich dieser Freizeitbetätigung keine allzu große Einschränkung hinzunehmen ist.
Wegen der Entlastung der Hauptstraße im Ortsteil Föching wird auf den Plan 7c des Ver​kehrs​gutachtens Prof. Kurzak (Entlastungswirkung zu Nullfall) Bezug genommen (- 1.800 Kfz/Tag).

Die Aussage des Altbürgermeisters war zum Zeitpunkt der Äußerung („derzeit“) zutreffend. Zu dem damaligen Zeitpunkt war die alsbaldige Realisierung einer Nordumgehung nicht Ge​gen​stand der politischen Dis​kus​sion (siehe hierzu auch den Beschluss des Marktgemein​derates vom 09.02.1995 zur Einleitung eines Raumordnungsverfahrens für eine Südum​gehung).

Das Straßenbauamt geht wie der Markt Holzkirchen davon aus, „dass sowohl das Gesamt​vorhaben wie auch die abschnittsweise Durchführung … eine starke Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse bewirkt. Aus diesem Grund ist die Teilmaßnahme wie auch das Gesamtvorhaben dringendst erforderlich.“ (Auszug aus der baufachlichen Stel​lungnahme des StrBA vom 19.08.2005 zum Bauabschnitt BA 02). Der angeführten Studie des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München aus dem Jahr 1993 lagen aus heutiger Sicht nicht mehr gültige Prognosen zugrunde. Der untersuchte „Planungsfall 5“ (mit Nord- und Südtangente) ergab Zahlen, die verglichen mit der tatsächlichen Verkehrsbela​stung 1991 im innerörtlichen Bereich zu keinen nennenswerten Verbesserungen geführt hätten. So wäre auf der Grundlage der damals angenommenen Zahlen der Entlastungseffekt durch die beiden Tangenten (Prognose 2010) durch den Verkehrszuwachs wieder ausge​glichen worden. Die heutige Prognose des Verkehrsgutachtens geht dagegen von einer deutlich höheren Entlastungswirkung aus. Im Übrigen hat auch der Planungsverband 1993 im Rahmen einer Planungsstufe 2 u.a. auch die Realisierung der Nordumgehung vorge​schlagen.

Für die später auf der Straße zugelassene Geschwindigkeit kommt es auf das durch die Straßenführung ermöglichte Fahrverhalten an. Die gewählten Kurvenradien der Straße sind nicht für eine über 60km/h liegende Fahrgeschwindigkeit ausgelegt. Dem wird durch ent​sprechende verkehrsrechtliche Anordnungen Rechnung zu tragen sein. Eine Veranlassung zur Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung besteht aus diesem Gesichtspunkt nicht.
Verein f. Ortsentwicklung e.V., Schr. v. 22.12.2005

Entgegen der Auffassung des Vereins zeigt das Verkehrsgutachten deutlich die Entlastungs​wirkung auf. Die aktuellen Daten zeigen, dass die Münchner Straße durch die Nordum​fahrung trotz der Ent​wick​lung bis 2020 im Vergleich zur Analyse 2003 um knapp 10 % ent​lastet wird. 

	
	
	Fahrzeuge
	
	Zunahme

	Abschnitt
	2003
	2020 Plan 7b
	absolut
	in %

	Münchner Str. von Otterfing bis Kohlstattstr.
	11.500
	12.500
	+1.000
	+9 %

	bis Wilhelm-Liebhaber-Str.
	12.400
	12.600
	+200
	+2 %

	bis Krankenhausstr.
	12.400
	12.400
	0
	0 %

	
	12.800
	
	
	

	
	14.000
	11.900
	-2.100
	-15 %

	bis Haidstr.
	14.100
	
	
	

	bis Sankt-Josef-Str.
	14.300
	12.700
	-1.600
	-11 %

	bis Erlkamer Str.
	17.300
	16.000
	-1.300
	-8 %

	
	17.900
	16.300
	-1.600
	-9 %

	bis Oksar-von-Miller-Platz
	17.900
	16.500
	-1.400
	-8 %

	
	17.600
	17.400
	-2.000
	-1 %

	bis Marktplatz
	17.300
	16.200
	-1.100
	-6 %


Entlastung der Münchner Straße durch die Nordumfahrung Holzkirchen

Aus dem Verkehrsgutachten ergibt sich auch eindeutig, dass der Ortsteil Föching nicht belastet sondern entlastet wird. 
Die Straßenbaumaßnahme stellt daher kein teures Versuchsprogramm sondern eine sinnvolle Entlastungsmaßnahem für den Ort dar.

Wie bereits im Rahmen der Veranstaltungen zur Ortsentwicklungsplanung zum Ausdruck gebracht, sieht die Gemeinde die Umgehungsstraße als Grundstein für ergänzende Maß​nahmen. Die bislang angeregten Maßnahmen können ohne Umfahrungsstraße nicht zu einer wirksamen Verkehrsentlastung im Ort führen. 
Nach den bisherigen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern und den Stellungnah​men der Bahn liegen keine Anhaltspunkte vor, die darauf hindeuten, die auf den Bauab​schnitt BA 02 folgenden Bauabschnitte könnten nicht mehr verwirklicht werden. Eine Rück​stellung des Bauabschnitts BA 02 lehnt die Gemeinde daher ab.

Ortsentwicklung:

Die Straßenplanung steht den im Rahmen der Zukunftskonferenzen entwickelten Zielvor​stellungen nicht entgegen. So bleiben die einzelnen Ortsteile auch weiterhin räumlich ge​trennt und mit eigener Identität erhalten.
Zwischen den Ortsbereichen Holzkirchen, Erlkam und Föching ist ein funktionsfähiges Wegenetz für Fußgän​ger und Radfahrer vorhanden und wird in ihrem Bestand durch die Straßenplanung nicht angetastet. Ein weiterer Ausbaubedarf besteht hier nicht.

Zusätzliche Maßnahmen bleiben der weiteren Verkehrsplanung vorbehalten.

Die Straße lässt Raum für eine weitere Orts-(Siedlungs-)entwicklung im Norden Holzkir​chens. Hierauf wird auch im Erläuterungsbericht hingewiesen. Das Aufzeigen der weiteren Ortsentwicklung wird Aufgabe der eingeleiteten Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungs​planes sein. In die Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplanes werden auch die aus der Ortsentwicklungsplanung gewonnenen Erkenntnisse einfließen. Nachdem aber die Gemeinde die Umfahrungsstraßenplanung als Grundstein der Verkehrspolitik und der weiteren Ortsentwicklung sieht, müssen allerdings beide Planungen auf der Umfahrungs​straßenplanung aufbauen.

Belange der Anwohner:

Die Belange der Anwohner wurden bereits frühzeitig in die planerischen Überlegungen mit einbezogen. Aus diesem Grund wurde auch das anerkannte Büro Müller BBM mit schall​technischen Untersuchungen beauftragt. Nach dem Untersuchungsbericht wurde die Trasse so gewählt, dass im Bereich der Bebauungspläne Nr. 118a und 118b keine Überschrei​tungen der einschlägigen Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung auftreten werden. Die Planung wird insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt, gerecht (so auch die Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde.

Die aufgezeigten Maßnahmen sind nicht erforderlich und führen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand (Kosten, Fläche). Der Anregung wird daher nicht gefolgt.

Schutzgut Mensch:

Die Gemeinde ist sich des Eingriffs in das Naherholungsgebiet Holzkirchen durchaus be​wusst. Allerdings wird den Planungszielen der Straßenplanung hier der Vorrang eingeräumt.
Entgegen der Darstellung des Vereins sind in der Planung die Straßen- und Wegeanschlüs​se eindeutig dargestellt. Höhenfreie Querungsmöglichkeiten ergeben sich demnach für Fußgänger und Radfahrer auf den Verbindungswegen zwischen Holzkirchen und Erlkam/​Föching an der Heignkamer Straße und am Heidenweg (Unterführungen). Die übrigen bestehenden – die umliegenden Ortsteile und Erholungsflächen erschließenden - Straßen und Wege werden dagegen höhengleich z.T. mit Überquerungshilfen an die Um​fahrungs​straße angeschlossen.

Für Fußgänger und Radfahrer entlang der Heignkamer Straße ergibt sich mit dem geplanten straßenbegleitenden Weg eine deutliche Verbesserung, da er sich die beengte Straße bislang mit dem Kfz-Verkehr teilen musste. Für den Heidenweg erfolgt keine Änderung der Nutzungsqualität. Wie die staatliche Straßenbaubehörde sieht die Gemeinde in dem straßenbegleitenden Fuß- und Radweg eine sinnvolle Ergänzung des Wegenetzes, weil er eine Verbindung zwischen den bestehenden Wegen schafft und zudem einen Beitrag zur Lückenschließung im Bereich des Fuß- und Radweges München-Otterfing-Holzkirchen-Valley (und von dort in Richtung Mangfalltal) leistet. 
Die Gemeinde sieht keine Veranlassung, derzeit die Straßenplanung hinsichtlich des Fuß- und Radweges zu ändern. Ob außerhalb der laufenden Umfahrungsstraßen Verbesserungen des Fuß- und Radwegesnetzes möglich sind, wird der künftigen Verkehrsplanung vorbehalten.

Schutzgut Pflanzen und Tiere:

Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durch​geführt. Gegenüber dem bisherigen Konzept erfolgt allerdings in Abstimmung mit der un​teren Naturschutzbehörde eine Überarbeitung.

Im Übrigen sind auch entlang der Straße umfangreiche Baum- und Strauchpflanzungen ge​plant, insbeson​dere dort, wo im Zuge des Straßengrunderwerbs sog. Überhangflächen entstehen. Die zur Pflanzung vorgesehenen Bäume und Sträucher sind in den Bebauungs​plänen detailliert dargestellt.. Die Gemeinde wendet sich auch nicht aus grundsätzlichen Erwägungen (Verkehrsgefährdung) gegen straßenbegleitende Baumpflanzungen. Der für eine durchgehende Baupflanzung erforderliche Grund ist jedoch nicht erwerbbar.
Geeignete (d.h. auch der Gemeinde zur Verfügung stehende) versiegelte Flächen, auf denen die angeregte Ausgleichsmaßnahme (Entsiegelung) möglich wäre, sind der Gemeinde nicht bekannt. Der Anregung kann daher nicht entsprochen werden.

Die Immissions- und Lärmbelastung ist in der Planung berücksichtigt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind Maßnahmen zu deren Ausgleich nicht erforderlich.

Nichtnotwendigkeit der UVP/UVS:
Nach den hier eindeutigen Bestimmungen des UVPG und des Art. 37 BayStrWG ist für die geplante Straßenbaumaßnahme eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen. Ungeachtet dessen ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprüfung erforderlich. Diese ist im erforderlichen Umfang erfolgt (siehe hierzu Erläuterungsbericht/Begründung mit Umweltbericht).
Auch eine Kreisstraße ist eine kommunale Straße. Die Bezeichnung ist daher nicht irrefüh​rend. Dass eine Einstufung der Straße als Kreisstraße erfolgen soll, ergibt sich zweifelsfrei aus den Planunterlagen (Erläuterungsbericht/Begründung). Die angeregte Änderung der Vorhabensbenennung ist daher nicht veranlasst.
Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist es Aufgabe der Gemeinde, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen zu schaffen, die für das Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind. Hier zu gehören insbesondere auch die Einrichtungen des öf​fent​lichen Verkehrs. Entgegen der Auffassung des Vereins erwartet die Ge​meinde in Folge der geplanten Maßnahmen eine deutliche Entlastung von Lärm und Abga​sen im Ortsbereich entlang der Ortsdurchfahrt der B13 (siehe hierzu auch die entsprechende Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde). Für die Gemeinde steht es daher außer Zweifel, dass der geplante Straßenbau dem Wohl ihrer Einwohner dienen. Der Gesetzgeber, der den Gemeinden mit Art. 44 BayStrWG ein entsprechendes Instrument zur Bildung einer Sonder​baulast zur Hand ge​geben hat, lässt auch keine Zweifel offen, dass die Gemeinde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht auf den Bau von Gemeindestraßen beschränkt ist. Der Anregung, die Planung einzustellen, wird daher nicht gefolgt.
Schutzgut Landschaft:

Der bei km 0+900 unmittelbar am Straßenrand stehende Baum soll erhalten werden. Zu diesem Zweck werden – entsprechend der Forderung der unteren Naturschutzbehörde - der Fuß- und Radweg weiter nach Süden verschwenkt und die technischen Möglichkeiten zum Schutz des Wurzelbereichs beim Straßenbau ausgeschöpft. 
Die auf Höhe km 1+450 abseits der Straßentrasse stehende dominante Linde wird im Übrigen von der Straßenbaumaßnahme nicht tangiert (Abstand zur Straße ca. 15m).

Schutzgut Kultur- und Landschaft:

Die angeführte Kapelle ist als Baudenkmal in der Denkmalliste eingetragen. Sie liegt jedoch außerhalb der verfahrensgegenständlichen Bebauungspläne 118a und 118b an zwar an dem im Rahmen des Bauabschnittes BA01 ausgebautem Straßenteilstück. Die Kapelle wird durch den Weiterbau der Straße nicht mehr beeinträchtigt. Das im Rah​men der Behördenbe​teili​gung gehörte Landes​amt für Denkmalpflege hat wegen der Nähe der Straße zu dem Bau​denk​mal keine Einwendungen oder Auflagen vorgebracht.
Bei der das Landschaftsbild prägenden Linde auf Höhe km 1+450  handelt es sich nach Kenntnis der Gemeinde nicht um ein Naturdenkmal. Sie ist in der Planung als zu erhaltender Baum berücksichtigt.

Schutzgut Klima/Luft

Die geplante Straße stellt eine weitgehend geländegleiche und bandartige Baumaßnahme dar, welche weder zu einer zentriert flächigen Bodenver​siege​lung (Erwärmung über der ver​siegelten Fläche) noch zu Abriegelungen von Land​schaftsbestandteilen führt; die kurze dammartige Straßenerhöhung im Bereich der Rosen​heimer Straße ist untergeordnet. Die Straße führt weitgehend durch offenes Gelände bzw. durch Waldflächen. Durch die Stra​ßenführung wird die Funktion der Waldfläche für die Frischluftbildung nicht beein​trächtigt. Damit ergeben sich weder aus der Baumaßnahme selber noch aus der örtlichen Situation Anhalts​punkte, dass die Straße zu größeren Änderungen hinsichtlich Luftaustausch, Scha​dstoff​austausch und Kleinklima führen könnte. Ein klimatologisches Gutachten ist nicht erforderlich.
Die Schadstoffbelastung hängt zum einen der Menge und der Konzentration der von der Nord​tangente ausgehenden Schadstoffe wie auch von den meteorologischen Faktoren ab. 

Hinsichtlich der Schadstoffmenge/-konzentration kann aus den für den innerörtlichen Bereich vorliegenden Schadstoffgutachten des TÜV Südbayern (kritische Werte erst bei einer Ver​kehrsbelastung von etwa 13.500 Kfz/Tag in engen Straßenschluchten) die Schluss​folgerung gezogen werden, dass es aufgrund der freien Lage der Straßen und der Verkehrs​dichte von 7.500 Kfz/Tag nicht annähernd zu Schadstoffwerten kommt, welche an die Grenzwerte der 22. und 23. BImSchV heranreichen.

Aufgrund der für das Gebiet vorliegenden klimatologischen Aussagen des Deutschen Wet​ter​dienstes (Hauptwindrichtung West bis Südwest, danach Bevorzugung der Richtungen Nodost-Ost) ergibt sich für die Wohngebiete entlang der Straßentrasse eine unterschiedliche Betroffenheit. Am stärksten ist dabei Heignkam den Verkehrsemissionen ausgesetzt, da die Trasse sowohl im Süden als auch im Osten daran vorbeiführt und die beiden Hauptwind​rich​tungen während der (allerdings verkehrsarmen) Nachtstunden auf den Ortsteil zuführen. Die übrigen Teile des Marktes Holzkirchen im Nordosten sind dagegen nur bei östlichen Winden betroffen, der weiter entfernt liegende Ortsteil Föching mit seinem südlichen Rand wiederum bei den häufigeren südlichen bis südwestlichen in der (verkehrsarmen) Nachtzeit. Kaltluft​flüsse in klaren Nächten spielen - nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes – bei dem nur wenig geneigten Gelände entlang der Trasse keine wesentliche Rolle. (Erläute​rungs​bericht wird entsprechend ergänzt).

Weitergehende klimatologischen Untersuchungen sind nicht erforderlich.

Die Planunterlagen werden um entsprechende Aussagen zur Schadstoffbelastung ergänzt.
Einwendungsführer 25, Schr. v. 22.12.2005

Die Gemeinde hat sich durchaus mit den im Einwendungsschreiben angeführten Belangen eingehend auseinandergesetzt. Die Gemeinde verkennt auch nicht, dass mit der Straße Einwirkungen auf die Anwohner verbunden sind. Es wurden deshalb frühzeitig Untersuchun​gen zu den Immissionsbelastungen in Auftrag gegeben. Nach diesen Untersuchungen erge​ben sich keine unzumutbaren und unerträglichen Auswirkungen für die Anwohner. 

Der Marktgemeinderat kam und kommt in der Gesamtbetrachtung zu der Überzeugung, dass aufgrund der nicht in Frage stehenden spürbaren Entlastung für den inner​örtlichen Bereich den Pla​nungs​zielen der Straßenbaumaßnahme der Vorrang eingeräumt wird. 

Auch die untere Immissionsschutzbehörde begrüßt die Planung als eine den Zielen der Lärm​minderungsplanung und Luftreinehalteplanung dienende Maßnahme. Die Behörde ist weiterhin mit der Gemeinde der Auffassung, dass aufgrund der vorliegenden Untersuchungs​er​gebnisse die Planung insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BIm​SchG gerecht wird, der eine verträgliche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt.
Soweit die bisherige Beschreibung der Lärm- und Abgasauswirkungen in Begründung/Um​welt​bericht Anlass zu Fehlinter​pre​tat​ionen gibt, wird sie geändert.

An der Straßenplanung wird jedoch festgehalten.

Einwendungsführer 26, Schr. v. 22.12.2005

Die Aussagen des Verkehrsgutachtens stehen für die Gemeinde nicht in Frage. Demnach wird die Nordumfahrung eine spürbare Entlastung im Ortsbereich entlang der bisherigen Ortsdurchfahrtsstraße B13 zur Folge haben, nicht jedoch weiteren Verkehr anziehen.

Anders als die Einwendungsführer ist die Gemeinde nicht der Auffassung, dass das Naher​ho​lungs​gebiet Holzkirchen-Nord durch die Straßenführung zerstört wird (i.S. des Ausschlus​ses jeglicher Naherholungsfunktion). Die Einschränkungen der Naherholungsfunktionen hält der Marktgemeinderat allerdings mit Rücksicht auf die Planungsziele des Straßenbaus, de​nen der Vorrang eingeräumt wird, für vertretbar.

Die Nordumfahrung dient nach den Prognosen des Verkehrsgutachters Prof. Kurzak neben der Verlagerung des Durchgangsverkehrs im Wesentlichen durchaus auch der Verteilung des Ziel und Quellverkehrs der nördlichen Ortsteile von Holz​kirchen und des Gewerbege​biets sowie von Anteilen des Binnenverkehrs. Ungeachtet des​sen sieht der Marktgemeinde​rat in der Umfahrungsstraße einen wichtigen Ansatzpunkt für ergänzende Maßnahmen.

Als Grundkonzept ist die dem Bürgerentscheid zugrunde liegende Umgehungsstraßen​planung anzusehen. Ergänzende Maßnahmen müssen auf diesem Grundkonzept aufbauen.
Andere Maßnahmen, wie sie z.B. in einem früheren Verkehrskonzept des Planungsverban​des Äußerer Wirtschaftsraum München vorgeschlagen wurden (z.B. Temp-30-Zonen in Wohngebieten, zusätzliche Fahrradabstellplätze am Bahnhof) wurden bereits umgesetzt.

Zur Wahrung der Belange der Kleingartenanlage wird in diesem Bereich eine Verschiebung der Straßentrasse erfolgen.

Die ursprünglich getroffene Aussage einer Lkw-Beschränkung wurde nach Kenntnis der Förderbestimmungen (Mai 2003) wieder zurückgenommen, stand also zum Zeitpunkt des Bürgerentscheids nicht mehr im Raum.

Trotz der Kosten für den Straßenbau bleibt die Leistungsfähigkeit der Gemeinde erhalten, so dass die gemeindlichen Aufgaben erfüllt werden können.

Die Gemeinde verkennt nicht, dass mit der Straße Einwirkungen auf die Anwohner verbun​den sind. Es wurden deshalb frühzeitig Untersuchun​gen zu den Immissionsbelastungen in Auftrag gegeben. Nach diesen Untersuchungen erge​ben sich keine unzumutbaren und uner​träglichen Auswirkungen für die Anwohner. Lärmschutzmaßnahmen waren demnach nicht vorzusehen. Nach der Bewertung der unteren Immissions​schutzbehörde wird die Planung insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BIm​SchG gerecht wird, der eine verträgliche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt. 

Einwendungsführer 27, Schr. v. 22.12.2005

Der Einwendungsführer macht sich im Wesentlichen die Stellungnahme des Bund Natur​schutz/Kreisgruppe Miesbach zu eigen. Auf die hierzu ergangene Prüfung wird deshalb Bezug genommen, allerdings ergänzt um folgende Ausführungen:

Bodenbelastungen: Reifen- und Fahrbahnabrieb, Öl- und Betriebsstoffausscheidungen der Fahrzeuge u.ä. werden über das Niederschlagswasser und die Straßenentwässerung in den straßennahen Boden versickert. Das Grundwasser liegt im Trassenbereich der geplanten Straße etwa 70m unter Gelände. Die über dem Grundwasser liegenden, wechselnd kiesigen und bindigen Ablagerungen stellen einen guten Schutz des Grundwassers dar. Die straßen​bedingten Bodeneintragungen führen daher nicht zu einer Gefährdung des Grundwassers.
Lärmgutachten: Die schalltechnische Voruntersuchung des Büros Müller BBM stellt ein Lärmgutachten dar. Ergänzende Untersuchungen wären nach Rücksprache mit dem Büro und der unteren Immissionsschutzbehörde dann erforderlich gewesen, wenn sich seit der „Voruntersuchung“ die Planung oder sonstige immissionsschutzrechtlich relevante Prüfkri​terien geändert hätten.

Langlaufloipen: Der gespurte Loipenrundkurs Erlkam - Föching – Mölgg-Aberg beginnt nord​östlich der geplanten Straße und wird von der Straßenplanung nicht beeinträchtigt. Nach Kenntnis der Gemeinde wird auch nur die Hartpenning Loipe (nur hier stehen für die Nutzer Parkmöglichkeiten zur Verfügung)  touristische Bedeutung und wird in den einschlägigen Führern beschrieben.
Radwandergebiet: Gerade der geplante straßenbegleitende Radweg stellt mit seiner Lücken​schließung im Radwegenetz (München-Otterfing-Holzkirchen-Valley-Mangfalltal) eine Ergän​zung des touristischen Angebots dar.

Kleingartenanlage: Im Interesse der Kleingartenanlage erfolgt die Anlegung eines mit heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzten Schutzwal​les und in der weiteren Planung ein Abrücken der Straßentrasse von der Kleingartenanlage. Der Vorsitzende des Kleingartenvereins hat in einem Gespräch mit der Gemeinde zu erken​nen gegeben, dass damit den Belangen der Kleingartenanlage in der gewünschten Weise Rechnung getragen wird. Ein ausgleichspflichtiger Eingriff in die Kleingartenanlage entsteht nicht.
Regionalplan/LEP: Erläuterungsbericht/Begründung werden um die angeführten landespla​ne​rischen Ziele – allerdings verbunden mit den gemeindlichen Prüfbemerkungen ​ergänzt. Die Aussagen des Regionalplanes München sind für die Region Oberland nicht beachtlich.
Nordumfahrung ohne Südumgehung sinnlos: während der Einwendungsführer der Gemein​de vorwirft, sich auf veraltete Unterlagen zu berufen, greift er selber zur Untermauerung seiner Aussagen auf überholte und nicht mehr relevante Gutachten zurück. Die getroffene Behaup​tung weist die Gemeinde unter Bezugnahme auf die aktuellen gutachterlichen Aussagen (Prof. Kurzak) zurück.

Keine ausreichende Diskussion: Der Marktgemeinderat hat sich über Jahrzehnte wiederholt mit dem Umfahrungsstraßen-/Verkehrsentlastungsthema und auch zuletzt zu der derzeit verfahrensgegenständlichen Planung umfassend auseinandergesetzt. Das hier anonym zitierte Gemeinderatsmitglied gibt nicht die Einstellung des Marktgemeinderats zu der Ange​legenheit wieder.

Unzutreffend ist die Behauptung, über die Entwicklung des Gebietes zwischen Ortsrand und Straße dürfe nicht öffentlich diskutiert werden, nicht einmal in dem laufenden Ortsentwick​lungsprozess. Vielmehr sind derartige Diskussionen gerade im Rahmen der Ortsentwick​lungs​planung wünschenswert.
Missachtung des Bürgerwillens:

In der der Gemeinde vorliegenden Ausgabe des Kurzak-Gutachtens 2003 (Fassung vom 6.1.2004) findet sich die getroffenen Aussage über die Sinnlosigkeit der Nordumfahrung nicht. Bei der nach dieser Gutachtenspassage „zu einer weiteren Verschärfung der Situation in Holzkirchen“ führenden „Nordumfahrung“ handelt es sich um die Umgehungsstraßen​pla​nung in Bad Tölz.

Auf der Grundlage des Kurzak-Gutachtens geht die Gemeinde nach wie vor von einer deut​lichen Entlastungswirkung aus. Die Behauptung der Verkehrsmehrbelastung ist nicht nach​vollziehbar.
Hinsichtlich der angeführten „Paketlösung“ war eine zeitliche parallele Realisierung aller Teillösungen nicht behauptet worden.

Auch ohne die volle (Lkw-)Verkehrstauglichkeit wird die Straße eine deutliche Entlastungs​wirkung zeigen (siehe hierzu: Scherlastverkehrsanteil an der Querschnittsbelastung = 6%).
Gegenüber dem Bürgerentscheid haben sich keine wesentlichen Änderungen der Trassen​planung ergeben.
Die Gemeinde ging wie das Kurzak-Gutachten („Die Nordtangente kann als gemeindliche Straße, eventuell in Abstimmung mit dem Landkreis und mit entsprechenden Zuschüssen abschnittsweise realisiert werden“) von einer kommunalen Entlastungsstraße aus. Die Her​stellung einer Gemeindestraße in der gemeindlichen Straßenbaulast und die gewählte Herstellung einer Kreisstraße in der Sonderbaulast der Gemeinde führen weder zu unter​schiedlichen Anforderungen an die Straßenplanung noch zu unterschiedlichen finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde oder zu besonderen Auswirkungen für den Bürger. 

Ausbau/Ertüchtigung der Autobahn sind im Kurzak-Gutachten berücksichtigt.

Die Kostenschätzung erfolgte durch ein erfahrenes Ing. Büro. Es besteht kein Anlass die Kostenschätzung anzuzweifeln.

Es bestehen bislang keine Anhaltspunkte für die Behauptung, die Gesamtfinanzierung des Vorhabens könnte scheitern.
Vorweggenommene Auftragsvergabe: 

Bislang erfolgte zwar die nach den Förderbestimmungen erforderliche  Beschlussfassung nicht jedoch die Vergabe der Bauleistungen. 

Veraltete … Gutachten:

Aus dem Erläuterungsbericht ergibt sich eindeutig, dass sich die Gemeinde hinsichtlich der Verkehrswirksamkeit der geplanten Straße auf das Kurzak-Gutachten 2003 bezieht, welches entgegen den Behauptungen des Einwendungsführers auch die Entlastungswirkung deutlich aufzeigt. Die Erwähnung des Schwarzmann-Gutachtens unterstreicht dagegen die histori​sche Ent​wick​lung der Diskussion um die Nordumfahrung.

Nordumfahrung verbindet zwei Bundesstraßen:

Die im Einwendungsschreiben angeführte Entwicklung der Nordumfahrung zur Bundes​straße zeigt eine Entwicklung auf, die sprichwörtlich in den Sternen steht. Die heutigen Erkenntnisse über die Verkehrsbedeutung der Straße lassen nur deren Einstufung als Kreisstraße zu.

Wenn – wie vom Einwendungsführer behauptet – ausschließlich der Bund für den über​örtlichen Verkehr zuständig wäre, gäbe es keine Staats- und Kreisstraßen. 

Planfeststellungsverfahren erforderlich:

Der Erläuterungsbericht enthält kein Gesetzeszitat. Vielmehr wird hier die Vorschrift sinnge​mäß wiedergegeben. Das verfahrensgegenständliche Bebauungsplanverfahren dient gerade dem Zweck, die in Art. 38 Abs. 3 BayStrWG normierte Rechtsfolge (Entfallen der Planfest​stellung/Plangenehmigung) herzustellen. 
Eine überregionale Auswirkung der Verkehrsströme ist nicht gegeben.

Flächennutzungsplan nicht rechtsfähig:
Bereits im Rahmen der am 29.04.1992 rechtswirksam gewordenen 2. Änderung des Flä​chen​nutzungsplanes wurde ein Teil der Nordumfahrungstrasse in die Flächennut​zungspla​nung aufgenommen (Auszug aus dem Erläuterungsbericht: „… um deutlich zu machen, dass die Gewerbegebietsanbindung an die B318 in einem größeren Verkehrszusammenhang zu sehen ist.“).

Die Nordumfahrung ist nicht überörtlich raumbedeutsam. Sie sprengt daher nicht den Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanungskompetenz.
Fehlender Kreistagsbeschluss:

Nach der Geschäftsordnung des Landkreises ist für die getroffene Entscheidung der Kreis​ausschuss zuständig.

Weitere Flächennutzung vorprogrammiert:

Die Nordumfahrungsplanung steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit Flächenaus​weisun​gen im Norden Holzkirchen. Über weitere Siedlungsentwicklungen wird der Marktge​mein​derat im Rahmen der Flächennutzungsplanüberarbeitung bzw. auf entsprechenden Antrag eines Grundstückseigentümers gesondert beraten und entscheiden.
Nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB werden im Flächennutzungsplan üblicherweise nur die über​örtlichen Straßen und die gemeindlichen Hauptverkehrszüge dargestellt. Nachdem die ge​plante Gewerbegebietsanbindung nicht hierzu zählt, wurde auf deren planzeichneri​sche Darstellung im Flächennutzungsplan verzichtet.
Eigenartige Baureihenfolge:

Die abschnittsweise Planung, Bereitstellung von Finanzmitteln und Ausführung von größeren Bauvorhaben nicht nur Straßen) entspricht der gängigen Praxis – auch in der Privatwirt​schaft. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor, die auf eine Gefährdung der Realisierung aller Bauabschnitte hindeuten. Die Gemeinde geht derzeit von einer Ausführung der Bauab​schnitte BA 03 und BA 04 im Jahr 2008 aus.
Im Übrigen ist die Baureihenfolge nicht Gegenstand sondern Ausfluss der verfahrensgegen​ständlichen bauleitplane​rischen Entscheidung.

Finanzierung:

Für die Bauabschnitte BA 01 und BA 02 liegen eine Zuschussbewilligung/Förderzusage vor. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die auf eine Einstellung des GVFG-Förderprogramms hindeuten. Trotz der finanziellen Belastung durch die Straßenbaumaßnahme bleibt die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung wichtiger gemeindlicher Aufgaben erhalten.

Bedenken im Einzelnen:

Die Straßenführung einschließlich der geplanten Kurvenradien entspricht den für Kreisstra​ßen maßgeblichen technischen Richtlinien (RAS-L) und der angesetzten Entwurfsgeschwindigkeit.

Die Situierung der Busbuchten wird mit den zuständigen Fachstellen (insbesondere Schul​bus​verkehr) überprüft.

Überlegungen über weitere Straßen- und Wegeverbindungen im Holzkirchner Norden wer​den in die künftige Planung für die Siedlungsentwicklung einfließen.

Die Umfahrungsstraße erhält zusätzliche z.T. höhenfreie Überquerungshilfen (Bau-km 1+600/Haidlandweg, Bau-km 2+100/Bachgang, Bau-km 2+950/Geh- und Radwegunterfüh​rung), nicht jedoch an allen ein​mündenden Straßen.

Der über dem Gelände verlaufende Teil der Straße hat eine Länge von nur ca. 150m. Er schafft eine höhenfreie Überquerungshilfe für den Fuß- und Radverkehr. Die für den Luftaus​tausch wichtige West-Ost-Verbindung bleibt barrierefrei. Der Damm wird intensiv eingegrünt. Demgegenüber bringt eine Absenkung der Straße um einen Meter keine derartigen Verbes​serungen gegenüber der bisherigen Planung, dass der damit verbundene Aufwand gerecht​fertigt wäre.
In Teilbereichen wird die Eingrünung der Straße durch zusätzliche Baumpflanzungen ergänzt.

Unzureichende Quantität und Funktion der Ausgleichsmaßnahmen:

Wie andernorts bereits ausgeführt, wird das Ausgleichsflächenkonzept überarbeitet; Grund​la​ge bilden die für Straßenbaumaßnahmen gültigen Richtlinien. Die Aus​gleichsflächen wer​den zudem im Flächennutzungsplan dargestellt. Damit verbunden ist auch eine informativere Lagebeschreibung der Ausgleichsflächen.

Einwendungsführer 28, Schr. v. 22.12.2005

Planungsziel verfehlt:
Der bislang verwendete Begriff kommunale Entlastungsstraße ist weder für sich noch im Zusammenhang mit der verfahrensgegenständlichen Planung betrachtet irreführend. Der Begriff „kommunal“ weist auf die Baulastträgerschaft durch die Gemeinde oder den Land​kreis hin. Die Bezeichnung „Entlastungsstraße“ zielt auf den angestrebten Zweck der Stra​ßenplanung (innerörtliche Verkehrsentlastung) ab. „Holzkirchen-Nord“ bezeichnet die Lage im Gemeindegebiet. 

Seit Jahrzehnten besteht Einigkeit mit den zuständigen Straßenbaubehörden (Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Innern, Straßenbauamt Weilheim), dass die Orts​durchfahrten der Bundesstraßen nicht den laufenden Verkehrs- und Umweltanfor​derungen genügt und deshalb der Bau einer Umgehung erforderlich ist (so bereits das Schreiben der Obersten Baubehörde vom 02.11.1978). Trotz dieser Erkenntnis der Straßenbaubehörde kann aus der gesetzlichen Vorhaltepflicht (§ 3 Abs.1 Satz 2 FStrG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG) kein einklagbares Recht abgeleitet werden, dem Erfordernis Rechnung zu tragen. Ungeachtet der für den Bund aus der Straßenbaulast sich ergebenden Aufgaben obliegt es jedoch den Gemeinden, die nach örtlichen Verhältnissen für das Wohl ihrer Einwohner erforderlichen Verkehrseinrichtungen zu schaffen. Dieser kommunalrechtlichen Aufgabe trägt die Planung Rechnung.

Zur Klarstellung wird Plan 4b des Kurzak-Gutachtens in den Erläuterungsbericht aufgenom​men.

Ungeachtet der seit langem fachbehördlich unbestrittenen Überlastung der Ortsdurchgangs​straßen, ist die übermäßige Belastung der Straßen auch für den Bürger in Form von häufi​gen und z.T. sehr langen Staus, hohen Lärmpegelwerten und hohen Luft​schad​​stoffbelastun​gen deutlich erkennbar. Mit der im Erläuterungsbericht enthaltenen Aussage, dass inner​örtliche Verkehrsumstrukturierungen nicht möglich sind, kommt zum Ausdruck, dass die von den Durchgangs​straßen abzweigenden Straßen weder im Hinblick auf deren räumliche Enge noch mit Rücksicht auf die hieran anliegende schutzwürdige Bebauung (im Wesentlichen Wohnungen, z.T. auch Schulen und Kindergärten) geeignet sind, zusätzlichen Verkehr aufzunehmen.
Das Verkehrskonzept des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München 1993 wird im Erläuterungsbericht künftig Erwähnung finden, allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass die Empfehlungen und Aussagen des Planungsverbandes auf der damaligen zu einem anderen Ergebnis als heute führenden Verkehrsanalyse beruhen und auch der Planungsver​band in der sog. Planungsstufe 2 die Nordumfahrung empfohlen hat. Zudem haben sich der Verkehrsausschuss und der Marktgemeinderat z.T. unter Mitwirkung des Planungsverban​des mit den Vorschlägen des Verkehrskonzeptes auseinandergesetzt und einzelne Empfehl​un​gen - welche als sinnvoll und zeitnah realisierbar angesehen wurden -  umgesetzt (z.B. Tempo-30-Zonen in den Wohngebieten, Verbesserungen im innerörtlichen Radwegenetz – St.-Josef-Straße, Bahnhofweg -, zusätzliche Fahrradstellplätze am Bahnhof, Einfüh​rung einer Fahrradstellplatzpflicht bei größeren Bauvorhaben, Verbesse​rung der Fußgänger​querungen, kommunale Geschwindigkeitsüber​wa​chung, derzeit Park​raumbewirtschaftung). 
Die im Erläuterungsbericht getroffenen Aussagen zum Bundesverkehrswegeplan sind aus​rei​chend genug, um aufzuzeigen, dass die Südumfahrung in der Bewertung der Dringlichkeit zurückgestuft wurde. Mit ursächlich für die Rückstufung dürfte nach Einschätzung der staatlichen Straßenbaubehörde auch die bislang gezeigte zwiespältige Einstellung des Marktgemeinderates zu den Ortsumgehungslösungen gewesen sein. Im Hinblick auf die Unterstützung durch die Straßenbaubehörde und die Schnelllebigkeit auch im Bereich politischer Entscheidungen  hält die Gemeinde künftig auch eine erneute höhere Bewertung der Dringlichkeit für realistisch.
Im Erläuterungsbericht wird zur Verdeutlichung der Entlastungswirkung folgende Tabelle eingefügt:
	
	
	Fahrzeuge
	
	Zunahme

	Abschnitt
	2003
	2020 Plan 7b
	absolut
	in %

	Münchner Str. von Otterfing bis Kohlstattstr.
	11.500
	12.500
	+1.000
	+9 %

	bis Wilhelm-Liebhaber-Str.
	12.400
	12.600
	+200
	+2 %

	bis Krankenhausstr.
	12.400
	12.400
	0
	0 %

	
	12.800
	
	
	

	
	14.000
	11.900
	-2.100
	-15 %

	bis Haidstr.
	14.100
	
	
	

	bis Sankt-Josef-Str.
	14.300
	12.700
	-1.600
	-11 %

	bis Erlkamer Str.
	17.300
	16.000
	-1.300
	-8 %

	
	17.900
	16.300
	-1.600
	-9 %

	bis Oksar-von-Miller-Platz
	17.900
	16.500
	-1.400
	-8 %

	
	17.600
	17.400
	-200
	-1 %

	bis Marktplatz
	17.300
	16.200
	-1.100
	-6 %


Entlastung der Münchner Straße durch die Nordumfahrung Holzkirchen

Ergänzt wird der Erläuterungsbericht zudem um Aussagen zur Verkehrscharakteristik. Nach den Untersuchungen des Verkehrsgutachters Prof. Kurzak (Ergebnis der Verkehrsbefragung auf der B13/Münchner Straße) hat der Durchgangsverkehr auf der geplanten Nordtangente  keine übergeordnete Funktion. Die Nordtangente dient im Wesentlichen auch der Verteilung des Ziel- und Quellverkehrs der nördlichen Ortsteile von Holzkirchen und des Gewerbege​biets sowie von Anteilen des Binnenverkehrs von Holzkirchen. Wesentliche Verkehrsströme von Otterfing zur AS Holzkirchen der Autobahn A8 sind nicht zu erwarten (siehe auch nach​fol​genden Plan 2a):
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Entgegen der Auffassung des Einwendungsführers handelt es sich bei der Nordumfahrung nicht um eine Autobahnparallele sondern um eine Umfahrung zur Entlastung Holzkirchens von Verkehren. Es wird auch keinen durch die Nordumfahrung angezogenen Mehrverkehr geben. Der 8-streifige Ausbau der Autobahn ist vorgesehen, um die Spitzenbelastungen abwickeln zu können. Die Standstreifenfreigabe wird auch nur bei Spitzenbelastungen kurz​fristig aktiviert. Damit ist die verkehrliche Wirkung der beiden Maßnahmen ähnlich. Verkehrs​gutachter Prof. Kurzak sieht daher keine Erforderlichkeit für eine neue Bewertung der ver​kehrl​ichen Auswirkungen. 
In der Gesamtbetrachtung hält der Marktgemeinderat - auch im Hinblick auf die planerische Sorgfaltspflicht - das Kurzak-Gutachten hinsichtlich der Verkehrsentlastungsprognosen für aussagekräftig genug.

Bürgerentscheid:

Die im Kurzak-Gutachten getroffenen Aussagen zur Verkehrsentlastung des Ortszentrums und von Holzkirchen-Süd werden nicht angezweifelt. Wegen einer Dringlichkeitsabwertung der Südumfahrung im Bundesverkehrswegeplan eine Verkehrsentlastung für Holzkirchen-Nord scheitern zu lassen, hält der Marktgemeinderat nicht für sinnvoll. Aufgrund der einge​tre​tenen Entwicklung sieht der Marktgemeinderat der Zielaussage des Gutachtens folgend, in umgekehrter Abfolge die Südumfahrung als sinnvolle und anzustrebende Ergänzung der Nordumfahrung. 
Die Straßenplanung trägt dem Bürgerwillen zur Verkehrsentlastung weiterhin Rechnung. Es besteht keine Veranlassung, die Planung einzustellen.

Ergänzende Maßnahmen bleiben allerdings vorbehalten.

Gebot der sparsamen Haushaltsführung:

In seiner Finanzplanung ging der Marktgemeinderat in der wieder aufgenommenen Diskus​sion um die Nordumfahrung aufgrund der bislang eindeutigen Aussa​gen der staatlichen Stra​ßenbaubehörden davon aus, dass diese Straße nur in ge​meind​licher Trägerschaft realisiert werden kann. Die Ausgaben sind daher nicht überra​schend und außerplanmäßig. Es wider​spricht zudem nicht einer sparsamen Haushalts​führung, wenn eine Maßnahme zum Wohl der Einwohner dann durchgeführt wird, wenn eine nicht unerhebliche öffentliche Förderung in Aussicht steht. 
Der Marktgemeinderat teilt in diesem Zusammenhang auch nicht die negative Einschätzung des Einwendungsführers zur Kosten-Nutzen-Analyse.

Eisenbahnkreuzungsgesetz:

Die Planung und Kostenschätzung wurde von einem erfahrenen Ingenieurbüro durchgeführt. Es besteht aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kein Anlass die Berechnungen und Rea​lisie​rungsprognosen anzuzweifeln. 

Bauabschnitte:

Die zeitliche Abwicklung der Straßenbaumaßnahme ist nicht Gegenstand sondern Ausfluss der bauleitplanerischen Festsetzung der Straßentrasse.
Straßenrechtliche Einordnung:

Zur zutreffenden straßenrechtlichen Einordnung wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen. Ergänzend wird die oben beschriebene Verkehrscharakteristik der Nordtangente betont (keine übergeordnete Funktion für den Durchgangsverkehr).
Kreistagsbeschluss:

Der Verkehrsbedarf wurde durch das Kurzak-Gutachten ermittelt. Die Einstufung und Projek​tierung der Straße wurde mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt. Der nach der Geschäfts​ordnung des Landkreises für die Entscheidung zuständige Kreisausschuss hat dem Straßen​bau und der Bildung der Sonderbaulast zuge​stimmt. Weitere Planungen und Entscheidun​gen auf Kreisebene sind nicht veranlasst.
Planfeststellung:

Die Aufstellung der beiden Bebauungspläne dient gerade dem Zweck, die gesetzlichen Voraus​setzungen für das Entfallen der Planfeststellung/Plangenehmigung zu schaffen. Das Bauleitplanverfahren unterliegt im Übrigen keinen weniger strengen Anforderungen an die planerische Konfliktbewältigung und Abwägung wie das Planfeststellungsverfahren. Der Marktgemeinderat hält daher an der eingeleiteten Bauleitplanung fest.

Flächennutzungsplan:

Der Marktgemeinderat hat bereits die Entscheidung getroffen, eine Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplanes durchzuführen. Mit den Planungsarbeiten wurde der Planungs​verband Äußerer Wirtschaftsraum München beauftragt.

Für die Nordumfahrungsplanung – die im Übrigen in einem Teilabschnitt bereits seit der 2. FNP-Änderung Teil der Flächennutzungsplandarstellung ist – wird an der Fortschreibung des bestehenden Flächennutzungsplanes festgehalten. Zwingende Gründe, die laufende Pla​nung zurückzustellen bestehen nicht. Insbesondere engt die Straßenplanung den Planungs​spielraum für eine weitere Ortsentwicklungsplanung nicht in einem Maße ein, der ein Hin​warten auf die künftigen Entwicklungsziele erfordern würde. 

Regionalplan, LEP:

Für den im LEP verwendeten Begriff der Ortsumgehung spielt die Klassifizierung keine Rolle. Das LEP betont die Bedeutung der Ortsumgehung im Allgemeinen als Instrument zur Verkehrsentlastung. 
Die Planung widerspricht auch nicht B V 1.1.1 LEP, da die Straße der Bewältigung des un​ver​meidlichen Verkehrs dient.

Zu den in B V 1.1.10 angeführten Belangen wird auf Erläuterungsbericht, Begründung und Umweltbericht verwiesen. Den Belangen wird ausreichend Rechnung getragen.

Der Gemeinde liegt keine aktuellere Fassung des Regionalplanes vor. Nach Kenntnis der Gemeinde ist der angeführte Anpassungsbeschluss noch nicht umgesetzt. Ergänzend wird auf B IX 2.2.3.2 des Regionalplanes hingewiesen. Diese Zielsetzung betont die Notwen​dig​keit einer Ortsumgehung für Holzkirchen im Zuge der B 13.

Varianten und Alternativen:

Verkehrsgutachter und Straßenbaubehörde bestätigen seit Jahrzehnten die Notwendigkeit einer Ortsumfahrung. An diesen Aussagen vermag auch das Verkehrskonzept 1993 des Pla​nungs​verbandes Äußerer Wirtschaftsraum München nicht zu rütteln. Letztendlich kam auch der Planungsverband in seinem Verkehrskonzept (Planungsstufe 2) zu der Empfehlung einer Nordumfahrung.
Gerade von den Kritikern der Nordumfahrung wird eingewendet, dass es aufgrund des aktuellen Bundesverkehrswegeplanes lange Zeit bei einer Einfachlösung bleiben wird. Der Erläuterungsbericht macht deutlich, dass die Nordumfahrung auch in diesem Fall bzw. als vorgezogener Teil eines auch andere spätere Maßnahmen umfassenden Konzeptes eine sinnvolle Verkehrsentlastungslösung darstellt. 

Auch wenn im Erläuterungsbericht historische Aussagen und Gutachten angeführt werden, ist maßgeblich Grundlage für die Planungsentscheidung des Marktgemeinderats die aktuelle Prognose des Kurzak-Gutachtens. Dessen ungeachtet machen die früheren Bewertungen durchaus deutlich, dass sich die Verkehrsproblematik zwar in ihrer Intensität verschärft, nicht aber in ihren beurteilungsrelevanten Grundzügen und daraus resultierenden Prognosen wesentlich geändert hat. 
Die Aussagen zur Wirtschaftlichkeit im Erläuterungsbericht sind maßnahmenbezogen und nicht trägerbezogen. Aus der im Rahmen der Planung zu bewertenden Sicht, folgt der Nordtangente nicht die Umstufung einer Bundesstraßenortsdurchfahrt. Die Folgekosten einer derartigen Umstufung können daher unberücksichtigt bleiben.
Die weitere Ortsentwicklung bleibt einer gesonderten planerischen Entscheidung des Markt​gemeinderats vorbehalten. Der Erläuterungsbericht macht hier deutlich, dass noch ein ent​sprechender Spielraum für eine planerische Entscheidung verbleibt.

Raumempfindlichkeit:

Die Raumempfindlichkeitsanalyse (REA) wurde nicht projektbezogen durchgeführt. Der Un​ter​suchungsraum der REA umfasst den gesamten Gemeindebereich (Abschn. 2.1 REA: „denn die Ergebnisse sollen für weitere gemeindliche Planungen weiterverwendbar sein“). Aus der vorhandenen REA kann die Raumempfindlichkeit für die geplante Straßentrasse zweifelsfrei ermittelt werden. Es besteht daher keine Veranlassung, eine gesonderte REA durchzuführen.
Trassenführung:

Das Kurzak-Gutachten untersucht auch die Auswirkungen der Umgehungsstraße auf die B318. Die Schlussfolgerung, die B318 könne den zusätzlichen Verkehr nicht bewältigen, zieht weder das Gutachten noch die zu der Straßenplanung gehörte Straßenbaubehörde. Allerdings hält es die Gemeinde durchaus für sinnvoll, die Einmündung in die B318 zu ertüchtigen (Beschleunigungsspur). Hierzu wurden bereits Gespräche mit dem Straßen​bauamt geführt. Das Straßenbauamt hat den gemeindlichen Wunsch positiv aufgenommen.
Immissionsschutzfestsetzung:

Die immissionstechnische/-rechtliche Abwägung für die Straßenführung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 109 ist abschließend in diesem Bebauungsplanverfahren erfolgt und bedarf in der verfahrensgegenständlichen Planung keiner neuerlichen Erörterung.
Im Rahmen der erforderlichen Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bauabschnitt BA 03 werden auch für diesen Bereich eine schalltechnische Untersuchung und die etwaige Fest​legung von Schallschutzmaßnahmen erfolgen. 

Die schalltechnische Voruntersuchung unterscheidet sich weder in seiner Aufgabenstellung noch in seinen Grundlagen von einer schalltechnischen Untersuchung. Nachdem sich keine prüfungsrelevanten Änderungen gegenüber der Voruntersuchung ergeben haben, ist nach übereinstimmender Einschätzung des Gutachters und der unteren Immissionsschutzbehörde ein weiteres Gutachten nicht erforderlich. Abgesehen von dem nicht untersuchten Bauab​schnitt BA 03 hat sich seit der Voruntersuchung auch keine Änderung der Straßentrasse ergeben.
Schadstoffbelastung:

Die Schadstoffbelastung hängt zum einen von der Menge und der Konzentration der von der Nord​tangente ausgehenden Schadstoffe wie auch von den meteorologischen Faktoren ab. 

Hinsichtlich der Schadstoffmenge/-konzentration kann aus den für den innerörtlichen Bereich vorliegenden Schadstoffgutachten des TÜV Südbayern (kritische Werte erst bei einer Ver​kehrsbelastung von etwa 13.500 Kfz/Tag in engen Straßenschluchten) die Schluss​folgerung gezogen werden, dass es aufgrund der freien Lage der Straßen und der Verkehrs​dichte von 7.500 Kfz/Tag nicht annähernd zu Schadstoffwerten kommt, welche an die Grenzwerte der 22. und 23. BImSchV heranreichen.
Aufgrund der für das Gebiet vorliegenden klimatologischen Aussagen des Deutschen Wet​ter​dienstes (Hauptwindrichtung West bis Südwest, danach Bevorzugung der Richtungen Nodost-Ost) ergibt sich für die Wohngebiete entlang der Straßentrasse eine unterschiedliche Betroffenheit. Am stärksten ist dabei Heignkam den Verkehrsemissionen ausgesetzt, da die Trasse sowohl im Süden als auch im Osten daran vorbeiführt und die beiden Hauptwind​rich​tungen während der (allerdings verkehrsarmen) Nachtstunden auf den Ortsteil zuführen. Die übrigen Teile des Marktes Holzkirchen im Nordosten sind dagegen nur bei östlichen Winden betroffen, der weiter entfernt liegende Ortsteil Föching mit seinem südlichen Rand wiederum bei den häufigeren südlichen bis südwestlichen Winden in der (verkehrsarmen) Nachtzeit. Kaltluft​flüsse in klaren Nächten spielen - nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes – bei dem nur wenig geneigten Gelände entlang der Trasse keine wesentliche Rolle. (Erläu​te​rungs​bericht wird entsprechend ergänzt).
Weitergehende klimatologischen Untersuchungen sind nicht erforderlich.

Der Markt Holzkirchen geht aufgrund der im Kurzak-Gutachten prognostizierten Verkehrs​entlastung entsprechend der Einschätzung der unteren Immissionsschutzbehörde davon aus, dass für den Ortsbereich entlang der bisherigen Ortsdurchfahrtsstraße B13 eine deutliche Entlastung von Lärm und Abgasen möglich ist und die Straßenbaumaßnahme somit den Zielen der Lärmminderungsplanung und der Luftreinhalteplanung dient.
Umweltschutz:

Die von der Gemeinde untersuchten Varianten betrafen Trassenverschiebungen z.B. in den Wald westlich der Heignkamer Straße, näher herangerückt an den Ortsteil Föching oder an den Ortsbereich Holzkirchen. Folgen wären u.a. gewesen: zusätzliche Anbindungen an die Bundesstraße, weiterer Eingriff in den Wald, geländebedingt problematische Bahnunter​führung,  problematische Immissionswerte, Zerschneidung von Privatgrundstücken, unmittel​bare Nachbarschaft zu Wohnanwesen im Außenbereich. Aus Sicht des Umweltschutzes hätten andere Trassenvarianten zu keinem besseren Ergebnis geführt. Keine der unter​suchten Trassenvarianten hätte zu einer Reduzierung des Flächenverbrauchs beitragen können.  Unter Berücksichti​gung der zu beachtenden Belange, der vorhandenen Strukturen und Zwangspunkte ist die getroffene Trassenführung richtig und eine weitergehende inge​nieurtechnische Prüfung für weitere Trassen nicht veranlasst gewesen.

Die Untersuchung von Planungsvarianten ist im Übrigen nicht Gegenstand der verfahrensge​gen​ständlichen Bauleitplanung. 
Freizeit/Erholung:

Die Gemeinde hält daran fest, dass den Belangen Freizeit/Erholung keine übergeordnete Be​deutung zukommt. Die Gemeinde hält auch daran fest, dass mit der Straße keine Zer​stö​rung der Naherholungsfläche Holzkirchen-Nord (im Sinne eines vollständigen Verlusts der Naherholungsfunktion) verbunden ist. Wesentliche Funktion erfüllt das Gebiet insbesondere für Spaziergänge der Wohnbevölkerung des Holzkirchner Nordens. Dabei stechen beson​ders heraus der Heidenweg, der östlich davon verlaufende Feldweg (Bachgang) und der östlich der Bahn verlaufende Bahnweg. Die westlich der Rosenheimer Straße aus den Wohngebieten herausführenden Straßen (Franz-von-Defregger-Straße, Erlkamer Straße) haben dagegen - abgesehen vom Haidlandweg - in Folge der Verkehrsbelastung ihre Attrak​tivität für Spaziergänge bereits eingebüßt. Im Zuge der Straßenführung werden 3 höhenfreie Straßenquerungen geschaffen. Zusätzliche Überquerungshilfen sowie der parallel zur Straße verlaufende Weg sorgen dafür, dass bestehende und gewohnte Wegebeziehungen auch für Fußgänger und Radfahrer erhalten bleiben. Spaziergänge aus dem Holzkirchner Norden in Richtung Erlkam/Teufelsgraben, Föching und „Brand“holz sind weiterhin und weitgehend abseits der Nordtangente möglich. Naturgenuss muss also nicht am Straßenrand gesucht werden. Darüber hinaus schafft der parallel zur Straße verlaufende Weg zusätzliche Rad​wegebeziehungen in Richtung Otterfing-München und Valley-Manfalltal. Der gespurte Lang​laufrundkurs Erlkam – Föching – Mölgg-Aberg beginnt im Übrigen erst nördlich der geplanten Straße, so dass auch hin​sicht​lich dieser Freizeitbetätigung keine allzu große Einschränkung hinzunehmen ist.
Einwendungsführer 29, Schr. v. 22.12.2005
Der vom Einwendungsführer vorgeschlagene Verzicht auf den Bauabschnitt BA 04 und die ersatzweise Leitung des Verkehrs über die Rosenheimer Straße und das Gewerbegebiet Holzkirchen-Ost (Industriestraße/Raiffeisenstraße) zur B318 würde dem Planungsziel der innerörtlichen Verkehrsentlastung zuwiderlaufen. Die genannten Straßen (insbesondere der Knotenpunkt Rosenheimer Straße/Industriestraße) sind bereits heute stark belastet und in ihrem Querschnitt nicht für eine zusätzliche Belastung ausgelegt (Verkehrsbelastung Indu​striestraße 2003: 9100 Kfz/Tag; Prognosebelastung 2020 ohne A 04: 11.100 Kfz/Tag). Dem angeregten Verzicht auf BA 04 kann daher nicht gefolgt werden. 

Entsprechend der Aussage des Verkehrsgutachtens Prof. Kurzak ist der Marktgemeinderat weiterhin der Auffassung, dass die geplante Nordumgehung als vorläufige Einzelmaßnahme die beste Entlastungswirkung bringt und damit für die Anwohner der Münchner Straße durchaus „Hoffnung auf Entlastung“ besteht. 
In einer Südumfahrung sieht die Gemeinde eine sinnvolle Ergän​zung nicht jedoch eine Alternative. Welche Trassenvariante einer Südumfahrung künftig weiter verfolgt wird, bleibt dem späteren Planungsverfahren vorbehalten. Allerdings hat der Marktgemeinderat bislang deutlich zu Ausdruck gebracht, dass auch der Ortsteil Großhartpenning an der Entlastungs​wirkung teilhaben soll. Die von der Bürgervereinigung gegen die Umgehungsstraße Holzkir​chen e.V. vorgeschlagene, nördlich von Hartpenning verlaufende Straßenverbindung würde dieser Zielsetzung nicht entsprechen.

Die Prüfung der Belastbarkeit der B318 für eine Südumgehung und etwaiger Folgemaß​nah​men ist Aufgabe des Planungsträgers im Rahmen der künftigen Straßenplanung.
Mit ergänzenden Verkehrsentlastungsmaßnahmen wird sich der Marktgemeinderat in den nächsten Jahren – auch im Rahmen der Ortsentwicklungsplanung – auseinandersetzen. Die beispielhaft aufgezeigte Verbindung der Baumgartenstraße mit der Flinspachstraße kann im Rahmen einer etwaigen künftigen Baulanderschließung in diesem Gebiet ein überlegens​werter Ge​dankenansatz sein. Künftige innerörtliche Verkehrsverbindungen dürfen allerdings nicht dazu führen, dass ein neues Schleichwegenetz für den überörtlichen Verkehr durch ruhige Wohngebiete eröffnet wird und damit neue Problempunkte geschaffen werden.
Ergebnis: Die Gemeinde hält an ihrem Nordumfahrungskonzept (einschl. BA 04) fest.
Einwendungsführer 30, Schr. v. 22.12.2005

Der Markt ist – trotz des Umfangs des sog. „hausgemachten“ Verkehrs - mit dem Verkehrsgutachter Prof. Kurzak der Überzeugung, dass die Nord​umfahrung auch als Einzelmaßnahme eine spürbare Entlastung bringt, zusätzlicher Verkehr dagegen durch die Straße nicht angezogen wird. 
Auch zum Zeitpunkt des Bürgerentscheids bzw. zum Zeitpunkt der Bauleitplanung für das Baugebiet an der Heignkamer Straße (Flachsfeldstraße, Gerstackerstraße) bestanden für dieses Baugebiet keine Planungen mit für das Baugebiet 109 günstigerer Trassenplanung. Die Möglichkeit einer späteren Nordumfahrung wurde im Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 109 berücksichtigt (Auszug aus der Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbe​hör​de: „Durch die kommunale Entlastungsstraße werden nach dem Ergebnis des Schallgut​achtens im Bereich der 1. Baureihe in den Baugebieten 99 und 109 von bis zu 5 dB(A) pro​gnostiziert. Diesem Umstand wird durch geeignete Festsetzungen zum aktiven und passiven Schall​schutz im Rahmen der Bauleitplanung Rechnung getragen.“) Auch insgesamt betrach​tet kommt die untere Immissionsschutzbehörde zu dem Ergebnis, dass die Planung dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschiedlicher Nutzungen vorschreibt, gerecht wird. 
Die ursprünglich vom Bürgermeister getroffene Aussage, es werden für die Straße eine Gewichtsbeschränkung (nicht jedoch ein Lkw-Verbot) angestrengt, wurde vom Bürgermeister zurückgenommen, nachdem (Ende Mai 2003) bekannt wurde, dass damit eine öffentliche Förderung ausgeschlossen ist. Diese Aussage stand also zum Zeitpunkt des Bürgerent​scheids nicht mehr im Raum.

Die Sicherheit des Schulbusverkehrs wird bei der Planung berücksichtigt. Es erfolgt eine Ab​stimmung der Planung mit den zuständigen Fachstellen. Nach dem derzeitigen Stand ist allerdings davon auszugehen, dass die bestehende Schulbushaltestelle an der Einmündung der Flachsfeldstraße aufgelöst wird und die Schüler über den straßenbegleitenden Weg so​wie eine höhenfreie Querung zu den im Bebauungsplan Nr. 118a gekennzeichneten Buchten (Einmündung Erlkamer Straße, Anschlussstelle Erlkam) gehen müssen. 
Die Umgehungsstraßenplanung war zum Zeitpunkt des Grundverkaufs durch den Landkreis (2003/2004) bekannt und konnte demnach bei der Kaufpreisgestaltung berücksichtigt wer​den.

Die geplante Straßenbaumaßnahme wird die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in der Weise einengen, dass die sonstigen gemeindlichen Aufgaben nicht mehr bewältigt werden könnten.
Einwendungsführer 31, Schr. v. 22.12.2005

Zu 1.

Der Wald wird nicht flächig sondern auf dem von dem Straßenbau betroffenen Streifen gero​det. Diese Rodungsschneise führt nicht dazu, dass der Wald in seiner Tiefe und damit in seiner Schutzwirkung spürbar gemindert wird.
Zu 2.

Entgegen der Darstellung des Einwendungsführers geht der Markt Holzkirchen auf der Grund​lage des Verkehrsgutachten Prof. Kurzak davon aus, dass die Nordumfahrung auch als Einzelmaßnahme zu einer spürbaren Entlastung führt. Auch wenn die Südumfahrung als Bestandteil des gemeindlichen Verkehrskonzeptes weiter verfolgt wird, hat sich deren Planung und Realisierung bislang noch nicht in der Weise konkretisiert, dass für die laufende Planung die Schlussfolgerungen des Einwendungsführers zugrunde gelegt werden können oder müssen. Für die laufende Planung kommt es allein auf die derzeit gesichert anzu​neh​mende Verkehrsbedeutung der Nordumfahrung an. 
Demnach ist die Nordumfahrung als Kreisstraße einzustufen.

Einwendungsführer 32 u. a., Schr. v. 22.12.2005

Zu 1.
Auch eine Kreisstraße ist eine kommunale Straße.

Zu 2.

Das Verkehrsgutachten Prof. Kurzak enthält neben den Zahlen über die Zusammensetzung des Verkehrs in Holzkirchen auch eindeutige Zahlen über die Verkehrsentlastung des Ortes. Gerade diese anderweitig nicht erzielbare Entlastung rechtfertigt nach Überzeugung der Ge​meinde die Inanspruchnahme von Landschaft für den Straßenbau.

Zu 3.

Der Straßenbau orientiert sich in seiner Dimensionierung an den straßenbautechnischen Mindestanforderungen. Es wird also kein straßenbauliches Monster geschaffen. Es zerstört auch nicht in seiner natürlichen Ursprünglichkeit erhaltenes Landschaftsbild. Die Landschaft in ihrer heutigen Form ist das Ergebnis jahrhundertelanger Kultivierung: im landwirtschaftlich genutzten Bereich ist sie weitgehend ausgeräumt, im forstwirtschaftlich genutzten Bereich weitgehend durch Monokulturen geprägt. Die Land​schaft ist zudem vorgeprägt durch Stra​ßen​züge mit relativ hoher Verkehrsdichte (Heignkamer Straße, Franz-von-Defregger-Straße, Rosenheimer Straße) und durch eine Bahnlinie (Holzkirchen-Rosenheim). Die ge​plante Stra​ßenmaßnahme stellt zwar einen zusätzlichen Eingriff (keine Zerstörung) in diese Land​schaft dar, der jedoch unter Berücksichtigung der Planungs​ziele gerechtfertigt ist. Ausgleichs​maß​nahmen werden durchgeführt.
Zu 4.

Die Belange des Natur- und Umweltschutzes finden in der Planung die erforderliche Berück​sich​tigung. Auf die entsprechenden Ausführungen in Erläuterungsbericht, Begründung und Umweltbericht wird verwiesen. 
Die geplante Straße stellt eine weitgehend geländegleiche und bandartige Baumaßnahme dar, welche weder zu einer zentriert flächigen Bodenver​siege​lung (Erwärmung über der ver​siegelten Fläche) noch zu Abriegelungen von Land​schaftsbestandteilen führt; die kurze dammartige Straßenerhöhung im Bereich der Rosen​heimer Straße ist untergeordnet. Die Straße führt weitgehend durch offenes Gelände bzw. durch Waldflächen. Damit ergeben sich weder aus der Baumaßnahme selber noch aus der örtlichen Situation Anhalts​punkte, dass die Straße zu größeren Änderungen hinsichtlich Luftaustausch, Schadstoff​austausch und Kleinklima führen könnte. Ein ergänzendes Gutachten zu den bereits vorliegenden Aussagen des Deutschen Wetterdienstet (u.a. Windverhältnisse, Abschätzung der lokalen topogra​fischen Einflüsse) ist nicht erforderlich. .
Zu 5.

Die Straßenbaumaßnahme wird begonnen, wenn das Planverfahren abgeschlossen ist bzw. sog. „Planreife“ besteht. Es wird nicht mit Bauarbeiten dem Ergebnis der Bauleitplanung vorgegriffen. 

Zu der Presseveröffentlichung aus dem Jahr 1978:

1981 hat sich der Marktgemeinderat gegen die angekündigte Einstellung des Raumord​nungs​verfahrens für die Umgehungsstraße gewandt. 1988 wurde dann die Einleitung eines erneuten Raumordnungsverfahrens für eine Ortsumfahrung beantragt (unter Einbeziehung einer Nordumfahrungsvariante).
Einwendungsführer 33, Schr. v. 23.12.2005
Die Auswirkungen der geplanten Straße auf die Naherholungsfunktion des vom Straßenbau betroffenen Gebiets sind der Gemeinde bekannt. Die Planung enthält Maßnahmen zur Si​che​rung der Naherholungsfunktion (z.B. zusätzliche Wegeverbindungen, Querungshilfen). Der Marktgemeinderat räumt im Übrigen den mit dem Straßenbau verfolgten Planungszielen den Vorrang ein.

Nach der Verkehrsprognose Prof. Kurzak wird die geplante Straße spürbare Entlastungen für die Münchner Straße aber auch für den Ortsteil Föching bringen. Die Gemeinde wird zudem die Umgehungsstraßenplanung und die mit dem Bebauungsplan 114 („Am Ladehof“) verbundene Straßenplanung nutzen um den Ortsteil Neuerlkam/Eichenfeld von dem nicht gebietsbezogenen Verkehr zu entlasten. 

Nach den durchgeführten Untersuchungen ist gewährleistet, dass die Planung insgesamt dem Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, der eine verträgliche Anordnung unterschied​licher Nutzungen vorschreibt, gerecht wird (siehe hierzu auch Stellungnahme der unteren Immissionsschutzbehörde). 

Es ist Aufgabe des Marktgemeinderates, im Rahmen seines im zustehenden Ermessens zu entscheiden, welche Aufgaben mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln bewältigt werden. Hier hat der Marktgemeinderat eine Gewichtung vorzunehmen. Der Bewältigung der Verkehrsproblematik durch den Bau einer Umfahrungsstraße wird vom Marktgemeinderat ein entsprechend hohes Gewicht beige​messen. Trotz der hohen Ausgaben für den Straßen​bau stehen allerdings noch ausreichend Haushaltsmittel zur Bewältigung der gemeindlichen Pflichtaufgaben zur Verfügung.
Einwendungsführer  34 u. a., Schr. v. 23.12.2005

Wegen der zutreffenden Einstufung der Nordumfahrung als Kreisstraße wird auf den Erläu​ter​ungsbericht verwiesen.
Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist es Aufgabe der Gemeinde, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen zu schaffen, die für das Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind. Für die Gemeinde steht es daher außer Zweifel, dass die die geplante Straße aufgrund ihrer Entlastungswirkung für den innerörtlichen Bereich dem Wohl ihrer Einwohner dienen. Ebenso wenig bestehen Zweifel an der (auch haltsrechtlichen) Recht​mäßigkeit der Erstellung und Unter​haltung der Umgehungs​straße in gemeindlicher Regie, nachdem der Gesetzgeber den Gemeinden mit Art. 44 BayStrWG ein entsprechen​des Instrument zur Bildung einer Sonder​baulast zur Hand ge​geben hat. 

Entgegen der vom Einwendungsführer getroffenen Aussage ergeben sich aus der aktuellen Prognose des Verkehrsgutachtens Prof. Kurzak deutliche und die Maßnahme rechtfertigen​de Entlastungswirkungen. Denkbare ergänzende verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Bundesstraße bleiben allerdings weiterhin der Entscheidung der Gemeinde vorbehalten. Sinnvolle Maßnahmen wird die Gemeinde versuchen, im Zusammenwirken mit Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörde in die Wege zu leiten.

Einwendungsführer 35, Schr. vom 22.12.2005
Der mit der Straßenbaumaßnahme verbundene Eingriff in Natur und Landschaft wird im Hinblick auf die mit dem Straßenbau verbundenen Ziele als vertretbar angesehen.

Die geplante Straße wird nicht Ersatzfunktion für die Autobahn haben sondern Holzkirchen von Durchgangsverkehren entlasten. Nach der Verkehrsprognose des Gutachtens Prof. Kurzak wird auch der Ort Föching erheblich von der Nordumgehung profitieren.

Entgegen der Auffassung der Einwendungsführerin vertritt die Gemeinde die Einstellung, dass den Anwohnern der Ortsdurchgangsstraßen trotz der bereits seit jeher gegebenen Vor​belastung durch eine überörtliche Straße das Recht auf Entlastung zusteht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen werden die im Einwirkungsbereich der geplanten Straße gelegenen Grundstücke nicht unzumutbar und unerträglich (durch Lärm, Schadstoffe, sonstige Auswirkungen) beeinträchtigt. Allerdings sind Grundstücke nicht vor Veränderungen des Umfeldes, in dem sie eingebunden sind, gefeit. Eventuelle Wertminderungen auf dem Grundstücksmarkt wegen der bloßen Nähe zu einem Straßenneubau sind als bloße Erwar​tun​gen auf die Wertentwicklung nicht geschützt.

Das Verkehrskonzept der Gemeinde sieht auch weiterhin den Bau einer Südumfahrung vor. Mit dieser – in Verbund mit einer angestrebten zusätzlichen Bahnhaltestelle – wird der Ort auch von dem aus dem Raum Tölz/Tegernsee einfließenden Verkehr spürbar entlastet werden.

Anregungen der Verwaltung:
Flächennutzungsplan:
Im Flächennutzungsplan ist am nördlichen Ortsrand von Holzkirchen, nördlich der Franz-von-Defregger-Straße eine Fläche im Ausmaß von ca. 2,5ha (Flst. 4033T, landwirtschaftliches Grünland) als  „Grünfläche/Fried​hof“ dargestellt. Diese Darstellung wurde mit der Auswei​sung einer Friedhofsfläche östlich der Thanner Straße (8. Änderung des Flächen​nutzungs​planes, Bebauungsplan Nr. 85) funk​tionslos. Aus Gründen der Planklarheit und nachdem für das Gebiet andere Entwicklungsvorstellungen derzeit nicht bestehen, sollte die Darstel​lung zu Gun​sten einer „Fläche für die Landwirtschaft“ geändert werden.
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Die planzeichnerische Betonung der Franz-von-Defregger-Straße und der Erlkamer Straße im Flächennutzungsplan lässt im Hinblick auf die Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vermuten, dass es sich um Hauptverkehrszüge handelt. Diese Aussage widerspricht dem Planungsziel der Entlastung des Wohngebiets Neuerlkam/Eichenfeld vom Durchgangs​verkehr. Die planzeichnerische Betonung ist deshalb zumindest für die außerhalb der Be​bauung verlaufenden Teilstrecken aufzuheben. Eine entsprechend aufwertende Darstellung sollte dagegen die im Bebauungsplan entlang der Bahnlinie geplante Straßentrasse „Am Ladehof“ erfahren.
Wie oben bereits ausgeführt, müssen im Hinblick auf das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB die in den Bebauungsplänen vorgesehenen Aus​gleichsflächen (Flst. 1198, 1199 Ge​markung Hartpenning, Flst.1165 Gemarkung Föching) auch im Flächennutzungsplan ihren Niederschlag finden (Darstellung nach § 5 Abs. 2 Nr. 9 und 10 BauGB). 
Bebauungspläne Nr. 118a und 118b:

Art. 23 und 24 BayStrWG enthalten Vorschriften über Bauverbotszonen (15m ab Fahrbahn​rand) und Baubeschränkungszonen (30m ab Fahrbahnrand). In den Bebauungsplänen soll​​ten diese Bestimmungen nachrichtlich übernommen werden (planzeichnerischer und text​licher Hinweis).

Nach dem Stand der Grunderwerbsverhandlungen ergeben sich westlich des Kreisels Ro​sen​heimer Straße und westlich der Bahnüberführung im BA 04 straßenbegleitende Grün​streifen im Eigentum der Gemeinde, welche für die Festsetzung grünordnerischer Maß​nah​men (Baum- und Strauchpflanzungen) genutzt werden sollten.

Auch im weiteren Straßenverlauf wird zur besseren Einbindung der Straße in die Landschaft die Festsetzung von Baumpflanzungen vorgeschlagen, auch wenn derzeit hierzu noch keine Abstimmung mit den Grundstückseigentümern vorliegt.

Um den nördlich der Eschenstraße über einen Damm geführten Straßenteil optisch besser gegenüber der Wohnbebauung abzuschirmen, wird eine intensive Begrünung der Böschung mit Bäumen und Sträuchern angeregt.

Für die Ertüchtigung der Einmündung der Nordumfahrung in die B318 wird eine Beschleuni​gungsspur für sinnvoll angesehen. Sie sollte deshalb in die Planung aufgenommen werden.
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